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Sicherheitseinrichtungen in Gleichdruckanlagen für Acetylen 

Von lng. grad. Eberherd Rost, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin DK 662.766.076: 614.8 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 4 (1974) Nr. 4 S. 146/147 

Manuskript-Eing. 1.7.1974 

Inhaltsangabe 

Die Arbeitsweise einer sog. Gleichdruckvorrichtung für die Versorgung von Betrieben mit Acetylen und Sauerstoff wird beschrie
ben. Alle für diese Vorrichtungen im Rahmen der Technischen Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (TRAC) erfor
derlichen Sicherheitseinrichtungen werden begründet und an Beispielen dargestellt. 

Acetylenverordnung- Acetylen- und Sauerstoffversorgung - Gleichdruckanlagen- Sicherheitseinrichtungen für Gleichdruckanlagen 

Dieser Artikel stellt eine Kurzfassung des Beitrages von 
Dipl.·lng. Karl-Heinz Roch und lng. grad. Eberhard Rost dar, 
der mit dem Titel "Sicherheitseinrichtungen in Gleichdruck· 
anlagen für Acetylen zum Schweißen, Schneiden und für 
verwandte Verfahren" im Heft 5/7 4 der Zeitschrift "Die 
Berufsgenossenschaft" erschienen ist. 

Vorwort 

Es wird die Arbeitsweise einer Gleichdruckvorrichtung be
schrieben und über die für den Betrieb solcher Vorrichtun
gen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen berichtet. 

In der Acetylenverordnung (1) und den bisher veröffent
lichten Technischen Regeln für Acetylenanlagen und Cal
ciumcarbidlager (TRAC) sind Gleichdruckvorrichtungen 
nicht speziell genannt. Da sie jedoch Teil einer Acetylenan
lage sind, fallen sie in den Geltungsbereich dieser Verord
nung. In der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 
wurden im Zusammenhang mit der Bauartprüfung einer 
Gleichdruckvorrichtung eingehende Versuche mit einer ge
genüber früheren Bauarten geänderten Gleichdruckvorrich
tung durchgeführt und der Zulassungsbehörde die Zulassung 
dieser Gleichdruckvorrichtung in Verbindung mit besonde
ren Sicherheitseinrichtungen und Maßgaben empfohlen. Die 
Zulassung dieser Gleichdruckvorrichtung wurde vom Regie
rungspräsidenten Köln im September 1972 erteilt. 

1. Arbeitsweise einer Gleichdruckanlage 

Gleichdruckvorrichtungen sind Druckregler, die die Gasver
sorgung vor allem in Großbetrieben mit einer Vielzahl von 
Gasentnahmestellen für Schweißen, Schneiden und für ver
wandte Verfahren übernehmen. 

Die Gleichdruckvorrichtung wird bei einer Flaschenbatterie 
als Gasquelle hinter dem Hauptdruckminderer im Mittel
druckteil einer Acetylenanlage angeordnet. Dabei wird der 
konstante Vordruck des Brenngases für die Gleichdruckvor
richtung vom Hauptdruckminderer erzeugt. 

Die Gleichdruckvorrichtung besteht im wesentlichen aus 
zwei in Strömungsrichtung hintereinander angeordneten 
Membranventilen, bei denen das Brenngas auf die eine Seite 
der Membran wirkt und dadurch den Durck des gleichzeitig 
in die Vorrichtung geführten Sauerstoffs auf der anderen 
Seite der Membran beeinflußt. Durch diese gegenseitige Be
einflussung von Brenngas und Sauerstoff werden auf der 
Abströmseite annähernd gleiche Betriebsdrücke für beide 
Gase erreicht. In der Gleichdruckvorrichtung werden also 
verschieden große Vordrücke von Brenngas und Sauerstoff 
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Zentrale Gleichdruckvo"ichtung im Schnitt 

auf etwa gleich große Hinterdrücke reduziert. Im Bild 1 ist 
eine solche Gleichdruckvorrichtung im Schnitt abgebildet. 

Bei der Bauartprüfung einer Gleichdruckvorrichtung in der 
BAM ergab sich, daß die Hinterdrücke am Ausgang der Vor
richtung in der Acetylen- und in der Sauerstoffleitung nicht 
völlig gleich waren. Die Druckdifferenz zwischen beiden 
Leitungsüberdrücken war jedoch nicht erheblich; sie betrug 
im ungünstigsten Fall 2,6 %. 

In Gleichdruckanlagen dürfen keine Injektorbrenner, son
dern nur spezielle Gleichdruckbrenner verwendet werden, 
weil sonst der Übertritt des einen Gases in die Leitung des 
anderen unter Betriebsbedingungen möglich ist (vgl. VBG 15 
§ 19) (2). 

2. Sicherheitsbestimmungen 

Die Gleichdruckvorrichtung liegt im Mitteldruckteil einer 
Acetylenanlage und fällt dadurch in den Geltungsbereich 
der TRAC 204 - Acetylenleitungen - (3). Sie ist nicht als 
Hauptdruckminderer im Sinne der TRAC 206 - Acetylen
flaschenbatterieanlagen - ( 4) zu verstehen. 

Für Armaturen in Mitteldruckleitungen ist nach der TRAC 
204 Nummer 4.122 eine Prüfung auf Gehäusefestigkeit vor
geschrieben. Danach muß die Gleichdruckvorrichtung einem 
Prüfüberdruck von 24 bar bei 1, lfacher Sicherheit gegen 
die Streckgrenze standhalten. 

Die TRAC 204 sieht ferner unter Nummer 6.231 vor, daß 
die Entnahmestellen von Verbrauchsgeräten, in denen Ace
tylen mit Sauerstoff oder Druckluft verbrannt wird, mit Ge
brauchsstellen-Vorlagen (G-Vorlagen) ausgerüstet sein müs
sen. Dies gilt natürlich auch für Anlagen, die nach dem 
Gleichdruckprinzip arbeiten. 



3. Sicherheitseinrichtungen beim Betrieb von Gleichdruck-
anlagen 

In Mitteldruck-Acetylenleitungen (MD-Leitungen) wird bei 
Einhaltung der in der TRAC 204 Nummer 4.121 (Tabelle) 
genannten Rohrnennweiten mit einem detonativen Zerfall 
des Acetylens nicht gerechnet. Zur Verhinderung des Ein
laufens von Deflagrationen in die Gleichdruckvorrichtung 
sind Sicherheitseinrichtungen vor und hinter der Vorrich
tung erforderlich. Da der Sauerstoff und das Acetylen in 
der Gleichdruckvorrichtung nur durch eine Membran ge
trennt sind, würde beim Bruch der Membran ein detona
tionsfähiges Acetylen/Sauerstoff-Gemisch entstehen. Aus 
diesem Grund muß in die Sauerstoffzuführungsleitung ein 
Magnetventil eingebaut werden, das über einen Druckfühler 
mit der Acetylenleitung verbunden sein muß und den 
Durchfluß sperrt, wenn der Überdruck in der Acetylenzu
führungsleitung über 1 ,4 bar ansteigt. Dadurch wird bei ei
nem Acetylenzerfall im Mitteldruckteil ein weiteres Aus
strömen von Sauerstoff verhindert. 

Auf der Abströmseite des Hauptdruckminderers muß ge
mäß der TRAC 204 Nummer 6.221 eine Flammensperre 
gegen detonativen Acetylenzerfall angeordnet werden. Die 
Flammensperre muß eine Nachströmsperre enthalten, es sei 
denn, die Acetylenanlage ist mit einer zugelassenen SehneU
schlußeinrichtung ausgerüstet, deren Druckfühler an die 
Mitteldruckleitung angeschlossen ist und dadurch bei einem 
Acetylenzerfall auf der Hochdruckseite die Gasentnahme 
unterbricht. 

Sind Rohrleitungen zwischen Flammensperre und· Gleich
druckvorrichtung vorhanden, so sind diese Leitungen in je
dem Fall durch eine zugelassene Flammensperre zu sichern. 
Diese Sicherung braucht keine Nachströmsperre zu enthal
ten. Im Bild 2 ist als Beispiel eine zugelassene Flammensper
re mit Nachströmsperre dargestellt. Als Flammensperre wird 
ein Hohlzylinder aus gesintertem, porösem Chrom-Nickel
Stahl verwendet. Die Nachströmsperre besteht aus einem 
Ventil, das gegen den Druck einer Feder durch eine Lötung 
in Offenstellung gehalten wird. Bei Erwärmung der Siche
rung infolge Nachbrennens, d. h. bei Ausbildung einer ste
henden Flamme, schließt das Ventil. 

Bild 2 
Flammensperre mit Nachströmsperre gegen detonativen Acetylen
zerfall 

Auf der Abströmseite der Gleichdruckvorrichtung sind in 
der Acetylen- und in der Sauerstoffleitung zugelassene 
Flammensperren anzuordnen. Auf dem Bild 3 sind die für 
den Betrieb von Gleichdruckanlagen erforderlichen Sicher
heitseinrichtungen dargestellt. Hier sind die Flammensper
ren direkt hinter der Gleichdruckvorrichtung eingezeichnet. 
Neben dieser Anordnung ist es gestattet, diese Sicherungen 
in die zu den Entnahmestellen führenden Stichleitungen, und 
zwar in Strömungsrichtung vor den Gebrauchsstellen-Vorla
gen (G.-Vorlagen) einzubauen, wenn die Gleichdruckvor
richtung einem Prüfüberdruck von 24 bar standhält. 

~ o, 

@ Magnetventil Ci) Schnellschlußeinrichtung 

@ Hauptdruckminderer 

@ Flammensperre 
@ Gleichdruckvorrichtung 

(!) G·Vorlage 

Bild 3 @) Druckwächter 

Sicherheitseinrichtungen bei zentralen Gleichdruckanlagen 

Bei Gleichdruckanlagen stehen der Sauerstoff und das Ace
tylen unter annähernd gleichem Überdruck. Zur Verhinde
rung des Einströmens von Sauerstoff in die Brenngasleitung 
und umgekehrt müssen beide .Entnahme.stellen, die der Ace
tylen- und der Sauerstoffseite, mit einer zugelassenen G
Vorlage gesichert sein. 

Für den Betrieb von Gleichdruckanlagen sind alle zugelasse
nen Gebrauchsstellen-Vorlagen für Acetylen verwendbar, de
ren Gasrücktrittsventile bei Überdruck öffnen. Speziell nur 
für Gleichdruckanlagen sind zwei Bauarten von G-Vorlagen 
für einen höchstzulässigen Betriebsüberdruck von 1 bar zu
gelassen. Es sind dies die Modelle 

"Thermomat 2500" der Firma Ludewig & Tillmann, 
Dortmund 

Zulassungskennzeichen: 82 D - 1 08 8 T - G 

"RF 52 F" der Firma Paul Witt, Witten 
Zulassungskennzeichen: 82 D - 1089 T- G 

Das Bild 4 zeigt die genannten Vorlagen im Schnitt. 

Bild 4 
G- Vorlagen für Gleichdruckanlagen 
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Untersuchungen über die Grenze der Flammendurchschlagsicherheit trockener Füllkörperstrecken 
bei einem Acetylenzerfall * 

Von ORR DipJ •. Jng. Dieter Lietze, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin DK 614.838: 662.766.073.3 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 4 (1974) Nr. 4 5.148/152 

Manuskript-Eingang: 18. Oktober 1974 
Inhaltsangabe 

Es wird berichtet über Versuche zur Bestimmung der Grenze der Flammendurchschlagsicherheit trockener Füllkörperstrecken bei 
einem aus einer angeschlossenen Rohrleitung einlaufenden AcetylenzerfalL Die Diskussion der Versuchsergebnisse führt zu grund
sätzlichen Aussagen über die Grenze der Flammendurchschlagsicherheit nicht nur trockener Füllkörperstrecken, sondern auch 
andar11r sogenannter .,trockener Flammensperren", d. h. Flammensperren mit einer flammenlöschenden Schicht aus Füllkörpern, 
Bandsicherungen, Sintermetall o. ä. Auf die Gefahr eines stehenden Acetylenzerfalls an bzw. in der Füllkörperschicht bei strömen
dem Acetylen wird eingegangen. 

Acetylenzerfall-Zerfallssperre - Füllkörperstrecke - Grenzdruck 

Allgemeines 

Im Heft Nr. 1 (1972) dieser Zeitschrift wurde auf den Sei
ten 9 bis 15 über Versuche mit trockenen Füllkörperstrek
ken berichtet, die in einer Versuchsanlage NW 300 (groß
technische Abmessungen) und in einer Versuchsanlage 
NW 1 00 (Modell-Versuchsanlage) bei einem in die Füllkör
perstrecke einlaufenden detonativen Acetylenzerfall ausge
führt wurden. Bei den Versuchen mit der Modell-Versuchs
anlage konnte durch Variation des Versuchsaufbaues der 
Einfluß verschiedener Parameter auf die sichernde Wirkung 
trockener Füllkörperstrecken ermittelt werden. Neben der 
Form und den Abmessungen der Füllkörper konnten zum 
Beispiel verändert werden: die Länge und der Durchmesser 
der Füllkörperstrecke, die Länge der Rohrleitung vor und 
hinter der Füllkörperstrecke (Vor- und Hinterleitung) sowie 
die Art des Anschlusses der Füllkörperstrecke an die Rohr
leitung. Die Ergebnisse der Versuche wurden in Form von 
Diagrammen zusammengefaßt und diskutiert. 

Ein weiterer Parameter mit wesentlichem Einfluß auf die 
sichernde Wirkung trockener Füllkörperstrecken bei einem 
Acetylenzerfall ist die Art der einlaufenden Zerfallsreaktion. 
Bisher beschränkten sich die Untersuchungen auf einen als 
Detonation in die Füllkörperstrecke einlaufenden Acetylen
zerfall. Wir müssen jedoch unterscheiden zwischen einem 
als Deflagration, einem als Detonation und einem als gerade 
anlaufende Detonation, d. h. einem als nicht stationäre De
tonation einlaufenden Zerfall. Für mehrere sicherheitstech
nische Beurteilungen von Acetylenanlagen war es zunächst 
erforderlich, die Grenze für die sichernde Wirkung trockener 
Füllkörperstrecken unter den ungünstigsten Bedingungen zu 
ermitteln. Die ungünstigsten Bedingungen für eine Füllkör
perstrecke liegen dann vor, wenn die Zerfallsreaktion gerade 
nicht zu einer Detonation anlaufen kann, bzw. wenn die 
Reaktion am Gaseinlaßstutzen der Füllkörperstrecke gerade 
in eine Detonation übergeht. Diese Bedingungen reprodu
zierbar herzustellen, ist sicher schwierig. Deshalb wurde zu
nächst die Grenze der Flammendurchschlagsicherheit trok
kener Füllkörperstrecken bei einem als Detonation einlau
fenden Acetylenzerfall ermittelt und bei sicherheitstechni
schen Beurteilungen zu den dabei gefundenen "Grenz
drücken" ein angemessener Sicherheitsabstand gewählt. Um 
jedoch zu allgemeineren Aussagen über die sichernde Wir
kung trockener Füllkörperstrecken bei einem Acetylenzer-

* Kurzfassung einer Veröffentlichung in der Zeitschrift "Die Be
rufsgenossenschaft" 
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fall zu kommen, mußte ebenfalls die Grenze ihrer Wirksam
keit bei einem als Deflagration einlaufenden Zerfall be
stimmt werden. 

Versuche mit ruhendem Acetylen und Di!kussion der Ver
suchsergebnisse 

Die durch Versuche mit ruhendem Acetylen bei einem als 
Deflagration und einem als Detonation einlaufenden Acety
lenzerfall ermittelten Werte der Grenzdrücke für die Wirk
samkeit trockener Füllkörperstrecken sind in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Parametern in dem Diagramm auf 
Bild 1 zusammengestellt. In diesem Diagramm ist für ver
schiedene Längen der Füllkörperstrecke der Grenzdruck in 
Abhängigkeit vom Durchmesser der Füllkörper aufgetragen. 
Die Kurvenschar a gilt für einen als Detonation einlaufen-

20 .--.-..... -,, ---,, --,,-,-, ..",,,~-,, -,, _,.., -.-, -.-...,, ....... , -.-1 ..,.I..,..... 
fbarl Grenzdruck für tro_ckene Füllkörperstrecken mit 

Lid= (Lid) 2 bei einem detonativen Acetylenzerfall 

I 

I 

Durchmesser der Füllkörper 

Bild 1 
Grenzdruck für die Wirksamkeit trockener Füllkörperstrecken in 
Abhängigkeit vom Durchmesser der Füllkörper 
a Detonation, Füllkörperstrecke direkt angeschlossen 
b Detonation, Füllkörperstrecke im Nebenschluß 
c Deflagration, Zündung kurz vor der Füllkörperstrecke 



den Acetylenzerfall, wenn die Füllkörperstrecke direkt an 
die Rohrleitung angeschlossen ist. Die Kurvenschar b gilt für 
einen als Detonation einlaufenden Acetylenzerfall, wenn 
die Füllkörperstrecke über einen T-Stutzen (Nebenschluß) 
mit der Rohrleitung verbunden ist. Die Kurvenschar c 
schließlich gilt für einen als Deflagration einlaufenden Ace
tylenzerfall, wenn das Acetylen unmittelbar vor der Füll
körperstrecke gezündet wird. Man erkennt, daß es für jede 
Länge der Füllkörperstrecke zwei Füllkörperdurchmesser 
bzw. für jeden Füllkörperdurchmesser entsprechend zwei 
Längen der Füllkörperstrecke gibt, bei deren Überschreiten 
der Grenzdruck von den jeweils gewählten Versuchsbedin
gungen abhängig ist. Wird bei einer bestimmten Länge L der 
Füllkörperstrecke der Füllkörperdurchmesser d1 überschrit
ten, so wird der Grenzdruck für die Wirksamkeit der Füll
körperstrecke abhängig von der Art des einlaufenden Acety
lenzerfalls (Deflagration oder Detonation), wird der Füll
körperdurchmesser d2 überschritten, so wird der Grenz
druck bei einem als Detonation einlaufenden Acetylenzer
fall auch abhängig von der Art des Anschlusses der Füllkör
perstrecke an die Rohrleitung (direkt oder indirekt über Ne
benschluß). 

Tabelle I 
Werte für (Lfd) 1 und (Lfd) 2 nach den Grenzdruckkurven auf Bild 4 

Länge L der d2 {L/d)2 d1 { L/d)
1 

Füllkörperstrecke 

[mm] [mm] [mm/mm] [mm] [mm/mm] 

600 7,5 80 5 120 

1 000 10 100 6,5 '155 

2 100 15 140 10 210 

3 100 20 155 13 240 

In der Tabelle I sind für die bei den Versuchen gewählten 
Längen L der Füllkörperstrecken die aus dem Diagramm 
auf Bild 1 entnommenen Werte von d1 und d 2 sowie die 
Quotienten (L/dh und (L/dh zusammengestellt. Trägt man 
(L/d) 1 und (L/dh in Abhängigkeit vom Durchmesser der 
Füllkörper auf, so erhält man die im Diagramm auf Bild 2 
angegebenen Kurven, mit deren Hilfe für eine beliebige 
Füllkörperstrecke die folgende Aussage gemacht werden 
kann: 

Liegt man aufgrund der Länge L der Füllkörperstrecke und 
des Durchmessers d der Füllkörper über der Kurve (L/dh, 
so ist der Grenzdruck für die Wirksamkeit der Füllkörper
sirecke unabhängig von der Art des einlaufenden Acetylen
zerfalls (Deflagration oder Detonation), liegt man jedoch 
unter der Kurve (L/d)1 , so ist der Grenzdruck abhängig von 
der Art des einlaufenden Acetylenzerfalls, liegt man unter 
der Kurve (L/dh, so ist der Grenzdruck bei einem als Deto
nation einlaufenden Acetylenzerfall außerdem noch abhän
gig von der Art des Anschlusses der Füllkörperstrecke an 
die Rohrleitung. 

Im Diagramm (L/d) 1 ,2 = F(d) auf Bild 2 sind die dem Dia
gramm auf Bild 1 entnommenen Grenzdrücke für trockene 
Füllkörperstrecken mit L/d = (L/ d) 1 2 

mit eingetragen wor-
den. ' 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse 
von Versuchen, die bei der Untersuchung einer Flammen
sperre auf Flammendurchschlagsicherheit bei der Reaktion 
von Wasserstoff/Luft-Gemischen erhalten wurden. Sie sind 
in dem Diagramm auf Bild 3 zusammengestellt. Die Flam-

350 ..-----r-----..,.,,...--,.,.....,.-,.,---------" 7 
PGrenz für (L/dlt 

{mm/mml {/:JQrJ 

OL---~----_.----~----~--~0 
0 5 Kl 15 20 {mml 25 

Durchmesser der Füllkörper 

Bild 2 
(Lfd) 1.2 in Abhängigkeit vom Durchmesser der Füllkörper und zu
gehöriger Grenzdruck für Füllkörperstrecken mit L/d = ( Lfd) 1,2 

mensperre hatte als flammenlöschende Schicht ein Paket 
aus mehreren sogenannten Bandsicherungen. Unterschied
liche Werte für die Grenze der Flammendurchschlagsicher
heit der Sperre wurden bei einer als Deflagration und einer 

22 
{Vol.-%1 

6 

2 

Bild 3 

I 
Bandsicherung ~i 

ca.f.Omm 

Oeftaaration ~ 0,8 bor 

/ .- i,..--"" ---- lo-i,o bar 

/ __,. j;7.-. l,..--' 
I~_. ~~ ~. ....... t2 bar 

I~ 
I~ 

--...:::::::: 

2 

~ ......":= 

lo""""l 1,5 bar 

r7 Detonation 

3 4 5 6 fcml 7 
Länge der flammenlöschenden Schicht 

(Anzahl der Bandsicherungen) 

Grenze für die Flammendurchschlagsicherheit von Flammensperren 
mit Bandsicherungen bei der Reaktion von Wasserstoff/Luft-Gemi
schen 
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als Detonation einlaufenden Reaktion erst dann erhalten, 
wenn die Länge der flammenlöschenden Schicht weniger als 
30 rnrn betrug. Die maximale Spaltweite in den einzelnen 
Bandsicherungen betrug d = 1,0 rnrn (siehe Bild 3). Damit 
ergibt sich für diese Flammensperre ein (L/d)1 von 30 rnrn/ 
mm. Etwa den gleichen Wert (L/dh für d = 1,0 würde man 
erhalten, wenn man die Kurve (L/dh auf Bild 2 bis zu ei
nem Durchmesser von d = 1 ,0 mrn extrapoliert. Mit Hilfe 
der Kurve (L/d) 1 kann für sogenannte trockene Flammen
rnensperren offenbar ganz allgernein die Aussage gernacht 
werden, daß die Grenze für die Flarnrnendurchschlagsicher
heit dieser Flammensperren unabhängig von der Art der 
einlaufenden Gasreaktion (Deflagration/Detonation) wird, 
wenn die Länge ihrer flammenlöschenden Schicht (Füllkör
perschüttung, Bandsicherungen, Sintermetall o. ä.) den Wert 
(L/d) 1 • d überschreitet . Ist die wirksame Länge der flam
menlöschenden Schicht größer oder gleich (L/d) 1 · d, so 
wird bei einer als Detonation einlaufenden Reaktion von 
der flammenlöschenden Schicht die Energie der Stoßwelle 
soweit aufgezehrt, daß die Stoßwelle keinen Beitrag mehr 
zu einem Flammendurchschlag leisten kann. Von dem Teil 
(L/dh · d der flammenlöschenden Schicht wird der Anteil 
an Energie aufgezehrt, um den die Energie der Stoßwelle in 
Richtung der Flammenfortpflanzung größer ist als in der 
dazu senkrechten Richtung. Bei einem Acetylenzerfall ist 
der Wert von (L/dh etwa halb so groß wie der von (L/dh, 
demzufolge muß bei einem Acetylenzerfall die Energie der 
Stoßwelle in Richtung der Flammenfortpflanzung minde
stens doppelt so groß sein wie in der dazu senkrechten Rich
tung. Dies wiederum bedeutet, daß im Falle einer einlau
fenden Detonation bei einer direkt an die Rohrleitung an
geschlossenen Flammensperre die Festigkeit des Flarnmen
sperreneinlasses mindestens doppelt so groß sein muß wie 
bei einer im Nebenschluß an die Rohrleitung, etwa an einen 
T -Stutzen, angeschlossenen Flarnrnensperre. 

Besonders kritische Verhältnisse, sowohl im Hinblick auf 
die mechanische Beanspruchung des Flammensperreneinlas
ses als auch im Hinblick auf die Grenze für die Flarnrnen
durchschlagsicherheit der Flarnrnensperre, liegen bei einer 
direkt an die Rohrleitung angeschlossenen Flammensperre 
dann vor, wenn entweder der Übergang von der Explosion 
in die Detonation direkt vor der Flammensperre eintritt, 
oder die Reaktion infolge der vorliegenden Bedingungen 
(Druck, Temperatur, Rohrdurchmesser usw.) gerade nicht 
mehr zu einer Detonation anlaufen kann. Bei der schon 
oben zitierten Untersuchung einer Flammensperre auf 
Flammendurchschlagsicherheit gegenüber Wasserstoff/Luft
Gernischen konnten Versuche unter Bedingungen ausgeführt 
werden, bei denen die einlaufende Reaktion gerade nicht 
mehr zu einer Detonation anlaufen kohnte. Dabei wurde 
gefunden, daß die direkt an die Rohrleitung angeschlossene 
Flammensperre eine unter diesen Bedingungen einlaufende 
Reaktion erst dann aufhalten kann, wenn die Länge der 
flammenlöschenden Schicht so groß gewählt wird, wie sie 
zum Aufhalten einer Detonation nötig wäre, die beim 1, 7-
fachen Anfangsdruck ausgelöst wird. War die Flammensperre 
bei diesen Versuchen mit Wasserstoff/Luft-Gemischen dage
gen im Nebenschluß (T-Stutzen) an die Rohrleitung ange
schlossen, so genügte es, die Länge der flammenlöschenden 
Schicht so groß zu wählen, wie sie zum Aufhalten einer De
tonation nötig wäre, die beim l ,3fachen Anfangsdruck aus
gelöst wird. 

Mit der Kenntnis der Grenzdruckkurven nach Bild 1 kann 
für Füllkörperstrecken mit anders geformten Füllkörpern 
durch wenige Versuche iltre Wirksamkeit im Verhältnis zu 

150 

Bild 4 
Füllkörper 

a 

a Interpack-Füllkörper 20 x 20 x 0,4 mm 
b Interpack-Füllkörper 10 x 10 x 0,3 mm 
c Ringe mit Mittelsteg 1/J 6 x 6 x 0,3 mm 

e 

Füllkörperstrecken mit ringförmigen Füllkörpern (Raschig
Ringe) ermittelt werden. Versuche zur Ermittlung eines 
äquivalenten Füllkörperdurchmessers wurden mit Füllkör
perstrecken aus den auf Bild 4 gezeigten Füllkörpern, Ringe 
mit Mittelsteg 1/J 6 x 6 x 0,3 rnrn sowie Interpack-Füllkörper 
10 x 10 x 0,3 rnrn und 20 x 20 x 0,4 rnrn, ausgeführt. Die 
Ergebnisse dieser Versuche sind in der Tabelle I/ zusam
mengestellt. In diese Tabelle mit aufgenommen wurden die 
Ergebnisse von Versuchen mit Füllkörperstrecken aus 5 rom
und 8 rnrn-Raschig-Ringen. Ein Vergleich der Ergebnisse 
zeigt unmittelbar, daß die 1 0 rnrn-Interpack-Füllkörper in 
ihrer sichernden Wirkung bei einem Acetylenzerfall den 
8 rnm-Raschig-Ringen gleichzusetzen sind. Ein Vergleich 
der Ergebnisse der Versuche mit Füllkörperstrecken aus 
20 rnrn-Interpack-Füllkörpem mit den Grenzdruckkurven c 
auf, Bild 1 ergibt für diesen Füllkörper einen äquivalenten 
Füllkörperdurchmesser von etwa 14 rnrn. 

Füllkörperstrecken aus Ringen mit Steg 1/J 6 x 6 rnrn sind in 
ihrer sichernden Wirkung bei einem Acetylenzerfall schlechter 
als gleich lange Füllkörperstrecken aus Rasehig-Ringen 1/J 5 x 
5 mrn (vgl. Tabelle II). Offensichtlich wird die Wirksamkeit 
einer flammenlöschenden Schicht bestimmt durch die größte 
in dieser Schicht vorkommende Spaltweite, so daß Ringe mit 
Steg in ihrer flammenlöschenden Wirkung nicht besser sind 
als Ringe gleichen Durchmessers ohne Steg. Wird bei Füllkör
perstrecken aus Ringen mit Steg das Abströmen des unzer
setzten Acetylens aus der Füllkörperschicht vor der Flammen
front verhindert, wie es zum Beispiel bei der Absicherung ei
nes Druckreglers durch eine Füllkörperstrecke der Fall sein 
kann, so bewirkt offenbar der höhere Strömungswiderstand 
von Füllkörperschüttungen aus Ringen mit Steg eine wesent
lich höhere Drucksteigerung in der Füllkörperschicht unmit
telbar vor der Flammenfront Nur so ist zu verstehen, daß un
ter diesen Bedingungen Füllkörperstrecken aus Ringen mit 
Steg einen einlaufenden Acetylenzerfall bei wesentlich niedri
geren Anfangsdrücken aufhalten, als Füllkörperstrecken aus 
Ringen gleicher Abmessungen ohne Steg (siehe Tabelle II). Es 



Tabelle /I 
Versuche zur Bestimmung eines äquivalenten Füllkörperdurchmessers für anders geformte Füllkörper 

Vorleitung Hinterleitung Füll körperstrecke c
2

H
2

-Zerfall 

1/> Länge 1/> Länge 1/> Länge Füllkörper aufgehalten nicht aufgehalten 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Typ und Abmessungen [ mm] [bar] [bar] 

35 130 keine 35 2 100 Rasehig-Ringe 1/> 8 x 8 3,6 3,7 
Interpack 10 x 10 3,6 3,7 
Interpack 20 x 20 2,6 2,7 

35 130 keine 35 1 000 Rasehig-Ringe 1/>8 x 8 3,4 3,5 
Interpack 10 x 10 3,5 3,7 
Interpack 20 x 20 2,4 2,5 

35 130 keine 35 600 Rasehig-Ringe 1/> 8 x 8 3,1 3,2 
Interpack 10 x 10 3,2 3,3 
Interpack 20 x 20 2,2 2,3 

20 130 keine 20 600 Rasehig-Ringe 1/> 5 x 5 7,0 7,2 
300 Rasehig-Ringe 1/> 5 x 5 6,5 6,8 
300 RingemitStegl/>6x 6 2,8 3,0 

35 120 20 450 20 150 Rasehig-Ringe 1/> 5 x 5 7,2 7,6 
Ringe mit Steg!/> 6 x 6 6,5 7,0 

35 120 20 300 20 300 Rasehig-Ringe 1/> 5 x 5 7,5 8,0 
Ringe mit Steg 1/> 6 x 6 5,5 6,0 

zeigt sich hier, daß bei gleicher maximaler Spaltweite in den 
Füllkörpern und gleicher Länge der Füllkörperschicht die 
Füllkörperschüttung mit dem geringeren Strömungswider
stand die bessere flammenlöschende Wirkung hat. 

Versuche mit strömendem Acetylen und Diskussion der 
Versuchsergebnisse 

Die Wirksamkeit trockener Füllkörperstrecken gegenüber 
einem Zerfall bei strömendem Acetylen wurde ebenfalls in 
dem beschriebenen Quarzrohr untersucht. Dazu wurden 
Versuche mit Füllkörperstrecken aus Rasehig-Ringen 1/> 10 x 
10 mm und 1/> 8 x 8 mm ausgeführt. Hierbei strömte das 
Acetylen von oben nach unten durch die wieder ca. 600 mm 
lange Füllkörperstrecke. Eingeleitet wurde der Acetylenzer
fall, in Strömungsrichtung gesehen, etwa 400 mm hinter der 
Füllkörperstrecke. Der Gasdurchsatz wurde zu Beginn eines 
jeden Versuchs auf Q = 0,3 m 3 /h eingestellt. Die Ergebnisse 
der Versuche sind in der Tabelle IV zusammengestellt, nähe
re Angaben zu dem bei diesen Versuchenjeweils beobachte
ten Ablauf der Reaktion sind in der Spalte "Bemerkungen" 
dieser Tabelle angegeben. 

Ergänzend sollen hier noch die Ergebnisse von Versuchen 
mitgeteilt werden, die mit einer 600 mm langen Füllkörper
strecke aus 10 mm-Raschig-Ringen in einem Quarzrohr ausge
führt wurden (Tabelle III). Das Quarzrohr hatte eine Länge 
von 1 000 mm und einen inneren Durchmesser von 32 mm. 
Die Acetylenzersetzung lief von unten nach oben zunächst 
etwa 400 mm durch das freie Rohr und traf dann auf die 
Füllkörperstrecke. Der bei diesen Versuchen jeweils beobach
tete Ablauf der Reaktion ist in der Spalte "Bemerkungen" 
der Tabelle III angegeben. Die Versuche ergaben für diese 
Füllkörperstrecke einen Grenzdruck von 2,8 bar. 

Tabelle /I/ 
Grenzdruck einer 600 mm langen Füllkörperstrecke aus Rasehig-Ringen 1/> 10 x 10 x 0,5 mm bei einer Deflagration 

Versuch 
Nr. 

1 

Acetylendruck 
bar 

2,0 

Eindringtiefe 
mm 

0 

Bemerkungen 

Temperatur bei den Versuchen: ca.- 5°C 

Zersetzung nicht in die Füllkörperschicht eingedrungen 

2 
3 
4 

2,5 
2,7 

100 
280 

Zersetzung bis zur angegebenen Eindringtiefe in die Füllkörperschicht gelaufen, dann 
plötzlicher Abbruch der Zersetzung 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

2,8 

2,9 

2,8 
2,9 

3,0 

2,9 

2,8 

270 

Durchschlag 

190 
270 

Durchschlag 

Durchschlag 

160 

Zersetzung bis ca. 370 mm in die Füllkörpe,schicht gelaufen, dann plötzlich abgestoppt 
und mit geringerer Geschwindigkeit bis an ßas Ende durchgelaufen. Unterschiedliche 
Form der Rußablagerung im Quarzrohr! 

Wie bei den Versuchen Nr. 2, 3 und 4 

Wie beim Versuch Nr. 5 

Wie beim Versuch Nr. 5, jedoch nach ca. 260 mm plötzlich abgestoppt 

Wie bei den Versuchen Nr. 2, 3 und 4 (Temperatur des Quarzrohres- 20°C) 
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Tabelle IV 
Versuche mit trockenen Füllkörperstrecken bei einem Acetylenzerfall mit strömendem Acetylen 

Füllkörper Ergebnis Acetylenanfangsdruck 

[bar] Abmessungen in [mm] Der Zerfall wurde Bemerkungen 

2,7 Rasehig-Ringe 1/J 10 x 10 nicht aufgehalten Zerfall zunächst ca. 100 mm in die Füllkörperstrecke eingedrungen, 
dort für ca. 5 s ein stehender Acetylenzerfall (Nachbrand), dann 
Zerfall durch die ganze Füllkörperstrecke gelaufen 

2,6 Rasehig-Ringe 1/J 10 x 10 aufgehalten Zerfall bis zum Sieb der Füllkörperstrecke gelaufen, dort für ca. 
13 s Nachbrand, dann ca. 300 mm in die Füllkörperstrecke gelau
fen, dort Abbruch der Zersetzung, erneute Zündung am Sieb der 
Füllkörperstrecke, Zersetzung noch mehrere Male in die Füllkör
perstrecke gelaufen, jedoch kein Durchschlag 

2,5 Rasehig-Ringe 1/) 10 x 10 aufgehalten Zerfall bis zum Sieb der Füllkörperstrecke gelaufen, dort für ca. 
4 min Nachbrand, dann Versuch abgebrochen wegen zu großer 
örtlicher Erwärmung des Quarzrohres 

2,7 Rasehig-Ringe 1/J 10 x 10 nicht aufgehalten Wie beim ersten Versuch der Tabelle 

2,8 Rasehig-Ringe 1/J 8 x 8 aufgehalten Zerfall bis zum Sieb der Füllkörperstrecke gelaufen, dort Nach
brand, Zersetzung konnte nicht in die Füllkörperschicht eindringen 

3,1 Rasehig-Ringe 1/J 8 x 8 aufgehalten Zerfall zunächst ca. 120 mm in die Füllkörperstrecke eingedrungen, 
nach kurzem Nachbrand ca. 200 mm weiter gelaufen, dort Abbruch 
der Zersetzung 

3,2 Rasehig-Ringe 1/) 8 x 8 nicht aufgehalten Zerfall mit drei kurzen Unterbrechungen durch die Füll körper
strecke gelaufen 

Der Druck, bei dem der Acetylenzerfall nach einem kurzzei
tigen "Nachbrennen" in der Füllkörperschicht (stehender 
Acetylenzerfall) durch die ganze Füllkörperstrecke laufen 
konnte, liegt für beide Füllkörpergrößen, 1/) 8 x 8 mm und 
1/J 10 x 10 mm, auf der Grenzdruckkurve: "pGrenz = F 1 (d) 
für Füllkörperstrecken mit L/d = (L/d)z bei einem als Defla
gration einlaufenden Acetylenzerfall" (siehe Bild 2). Der 
Druck, bei dem der Acetylenzerfall auch bei einem längeren 
Nachbrennen nicht weiter in die Füllkörperschicht eindrin
gen konnte, liegt für beide Füllkörperdurchmesser auf einer 
entsprechenden Grenzdruckkurve: "PGrenz = F 2 ( d) für 
Füllkörperstrecken mit L/d = (L/d)z bei einem als Detona
tion einlaufenden Acetylenzerfall" (siehe Bild 2). 

Die letztgenannte Kurve (unterste Kurve Parenz = F(d) auf 
Bild 2) gibt für trockene Füllkörperstrecken aus Füllkörpern 
des jeweils zugehörigen Füllkörperdurchmessers offenbar 
auch den Druck an, bis zu dem ein Acetylenzerfall bei einem 
Nachbrennen nicht weiter in die Füllkörperschicht eindrin
gen kann. Bei Drücken, die unter den Werten dieser Kurve 
liegen, kann es bei ausreichender Länge der Füllkörper
schicht (erforderliche Länge, um eine einlaufende Detona
tion - auch eine gerade anlaufende Detonation! - aufzu
halten) demnach nur dann zu einem Flammendurchschlag 
kommen, wenn bei einem Nachbrennen die Füllkörper
schicht vor der stehenden Zersetzungsfront durch die Reak
tionswärme soweit aufgeheizt wird, daß auf der Zuström
seite die Zündtemperatur für den Zerfall des Acetylens er
reicht wird. Die Zeit, in der es unter diesen Bedingungen 
zu einem Flammendurchschlag kommen kann, ist in erster 
Linie davon abhängig, wie groß der Gasdurchsatz ist, welche 
Wärmemenge von der Füllkörperschicht vor der stehenden 
Zersetzungsfront aufgenommen werden kann und wie 
schnell die Wärme an das Gehäuse mit den angeschlossenen 
Rohrleitungen und weiter an die Umgebung abgegeben wer-
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den kann. Bei entsprechender Abstimmung aller Einfluß
größen aufeinander kann sicher auch erreicht werden, daß 
eine Füllkörperstrecke bei einem Acetylenzerfall auf Dauer 
nachbrennsicher, d. h. "dauerbrandsicher", wird. Bei einem 
längeren Nachbrennen muß an der Stelle des stehenden 
Acetylenzerfalls mit sehr hohen thermischen Beanspru
chungen gerechnet werden. 

Zusammenfassung 

Die sichere Handhabung des Acetylens bereitet deshalb 
größere Schwierigkeiten als die anderer brennbarer Gase, 
w~il das Acetylen als endotherme Verbindung explosiv in 
seine Bestandteile zerfallen kann. Deshalb müssen beim Um
gang mit diesem Gas besondere Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden. Eine dieser Sicherheitsvorkehrungen be
steht darin, Anlagenteile durch den Einbau von Zerfallssper
ren vor dem Einlaufen eines Acetylenzerfalls zu schützen. 
Als Zerfallssperren haben sich u. a. trockene Füllkörper
strecken als geeignet erwiesen. Durch die hier beschriebenen 
Untersuchungen wurde die Grenze der Flammendurch
schlagsicherheit trockener Füllkörperstrecken bei einem aus 
einer angeschlossenen Rohrleitung einlaufenden Acetylen
zerfall bestimmt und damit ein wichtiger Beitrag zu einer 
sicheren Gestaltung von Acetylenanlagen geleistet. Die Er
gebnisse wurden in Form von Diagrammen zusammenge
faßt. Mit Hilfe dieser Diagramme, vor allem des Diagramms 
auf Bild 2, ist die Möglichkeit gegeben, für einen gewählten 
maximalen Betriebsdruck die von der sicherheitstechnischen 
Seite erforderlichen Füllkörper nach Art und Größe sowie 
die erforderliche wirksame Länge der Füllkörperschüttung 
von trockenen Füllkörperstrecken zu wählen, bzw. die Wirk
samkeit bereits eingebauter trockener Füllkörperstrecken 
sicherheitstechnisch zu beurteilen. 
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Nach dem Hinweis auf die Druckgasverordnung und die dazugehörigen Technischen Regeln werden die chemischen Untersuchun
gen beschrieben, die in der BAM für die Zulassung von Gasen und Gasgemischen im Rahmen dieser Verordnung ausgeführt werden. 
Die Untersuchungen umfassen im Regelfall die Identifizierung des Stoffes bzw. Stoffgemisches, seine Analyse zur Ermittlung der 
Zusammensetzung sowie der Verunreinigungen oder der zugegebenen Stabilisatoren, die Überprüfung der chemischen Beständig
keit, der Brennbarkeit und des Korrosionsverhalten~. 

Druckgasverordnung- Technische Regeln Gase (TRG) - Chemische Untersuchungen für die Zulassung von Gasen 

Mit dem Inkraftreten der "Verordnung über ortsbewegliche 
Behälter und über Füllanlagen für Druckgase (Druckgasver
ordnung)" vom 20. Juni 1968 wurden die bis dahin gültigen 
Vorschriften der Länder über ortsbewegliche geschlossene 
Behälter für verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelö
ste Gase aufgehoben. Die nach der sogenannten Länderver
ordnung gültigen "Technischen Grundsätze" werden sukzes
siv durch die vom Deutschen Druckgasausschuß erarbeiteten 
und vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlas
senen neuen technischen Vorschriften, die "Technis<;hen Re
geln Gase" (TRG), ersetzt. Zur Aufnahme eines neuen Gases 
oder Gasgemisches in die Technischen Regeln sowie zur Fest
legung der Druckgasbehälter und der Füllbedingungen müs
sen wie bisher im allgemeinen die chemischen und bei ver
flüssigten Gasen auch die physikalischen Eigenschaften des 
Gases von den hierfür zuständigen Bundesanstalten ermit
telt werden. 

Bei den verflüssigten Gasen (kritische Temperatur ~ -10 °C) 
werden die Dichte der flüssigen Phase und der Dampfdruck 
bei bestimmten Bezugstemperaturen von der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt ermittelt. Diese Werte dienen 
zur Festlegung des höchstzulässigen Gewichtes der Füllung 
~er Druckgasbehälter und des Prüfdruckes. 

In der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) werden die 
chemischen und die sicherheitstechnischen Untersuchungen 
für die Zulassung von Gasen und Gasgemischen von den La
boratorien 4.21 "Chemische Eigenschaften; Gasanalyse" 
und 4. 22 "Sicherheitstechnische Kennzahlen; Zündvorgänge" 
und die Untersuchung des Korrosionsverhaltens zusammen 
mit dem Laboratorium 1.34 "Klimatische Beanspruchung 
metallischer Werkstoffe und Schutzsysteme" ausgeführt. 
Die Federführung bei der Bearbeitung dieser Aufgaben liegt 
beim Laboratorium 4.21. Der Ablauf der Untersuchungen 
ist im allgemeinen folgender: 

1. IdentifiZierung des Stoffes, Analyse 

Die der BAM eingesandten Gase und Gasgemische werden 
mit IR-spektroskopischen, gas-chromatographischen und 
anderen Analysenverfahren qualitativ und quantitativ un
tersucht; gegebenenfalls werden Art und Menge zugefüg
ter Stabilisatoren ermittelt. 

2. Untersuchung der chemischen Beständigkeit 

Verschiedene Gase, überwiegend solche mit einer kriti-

sehen Temperatur von -10 °C oder darüber, neigen, so
fern sie Doppel- oder Dreifachbindungen im Molekül be
sitzen, zur Polymerisation, zur Disproportionierung oder 
zum Zerfall. Sowohl die Polymerisation als auch der Zer
fall bzw. die Disproportionierung verlaufen unter starker 
Wärmeentwicklung. Das führt in einem geschlossenen Ge
fäß, wie es der Druckgasbehälter darstellt, bei ungenügen
der Wärmeabführung zu einer Temperaturerhöhung und 
damit zum Ansteigen des Innendruck es. Der Druckanstieg 
ist in der Regel so stark, daß es zum Zerknall des Behäl
ters kommt. 

Die starke Wärmetönung einer Polymerisationsreaktion 
erklärt sich durch die exotherme Umwandlung der 7T-Bin
dungsanteile der Doppelbindungen in den monomeren 
Molekülen in a -Bindungen (Einfachbindungen) des poly
meren Produktes, wobei Wärmemengen in der Größen
ordnung von 10 bis 25 kcal/Mol freiwerden können. Der 
Zerfall endothermer Verbindungen setzt etwa die Wär
meenergie wieder frei, die bei der Herstellung der endo
thermen Verbindung aufgewendet werden mußte (posi
tive Bildungswärme endothermer Verbindungen). Bei Dis
proportionierungsreaktionen wird ein Teil der freiwer
denden Wärmeenergie zur Bildung einer neuen Verbin
dung wieder verbraucht. 

Alle Stoffe, die aufgrund ihrer thermodynamischen Ei
genschaften zur Polymerisation, zur Disproportionierung 
oder zum Zerfall fähig sind, müssen daher durch entspre
chende Untersuchungen geprüft werden, ob die kineti
sche Hemmung, die bewirkt, daß eine solche Reaktion 
unter Normalbedingungen nicht abläuft, für die sichere 
Handhabung oder für den Transport dieser Stoffe ausrei
chend ist. Diese kinetische Hemmung kann entweder in 
der Natur der Polymerisations- oder Zerfallsreaktion 
selbst liegen, oder sie wird durch Inertisierung - also 
durch Verdünnung mit einem Inertgas oder Lösung in ei
nem inerten Stoff - bzw. durch Zugabe von Reaktions
inhibitoren erreicht. Folgende Untersuchungsverfahren 
werden angewandt: 

2.1 Langzeitbeanspruchung 

Lagerung des polymerisationsfähigen, verflüssigten 
Gases in etwa zwei Liter fassenden Druckgefäßen 
sechs Wochen lang bei 70 °C; empfindliche Tempe
raturmessung zur Feststellung geringster Tempera-
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turerhöhungen; analytische Kontrolle des Gases vor 
und nach der Warmlagerung auf Bildung von lösli
chem oder festem Polymerisat bzw. Di- oder Trime
risat, Verbrauch an Stabilisator oder Bildung von 
Peroxiden. 

2.2 Kurzzeitbeansprachung 

Zündversuch in der Gasphase beim Sättigungsdruck, 
der einer Temperatur von 70 °C entspricht, um 
festzustellen, ob das Gas bzw. das Gasgemisch 
durch eine Zündquelle zur Reaktion angeregt wer
den kann. In Sonderfällen ggf. Wiederholung des 
Versu~hs mit einer absichtlich über der flüssigen 
Phase erzeugten explosiblen Gasphase, um die Be
ständigkeit der flüssigen Phase zu prüfen. 

Stellt sich bei den Untersuchungen heraus, daß der unter
suchte Stoff während der Wärmebeanspruchung durch 
die Warmlagerung oder durch das Wirksamwerden der 
Zündquelle keinerlei Veränderungen erfahren hat, so ist 
die Beurteilung der Sicherheit bei der Handhabung oder 
beim Transport eindeutig positiv. Andernfalls kann das 
betreffende Gas oder Gasgemisch nicht mit ausreichender 
Sicherheit gelagert, transportiert oder weiter verarbeitet 
werden. In Sonderfällen kann ein derartiges Gas bei einer 
ausreichend tiefen Temperatur zwar gehandhabt werden; 
für den üblichen Transport in Druckgasbehältern ist es je
doch nicht geeignet. 

3. Prüfung der Brennbarkeit 

Als brennbar gilt ein Gas, das im Gemisch mit Luft unter 
Normalbedingungen (Raumtemperatur, Atmosphären
druck) einen Zündbereich hat. Innerhalb dieses Zündbe
reiches, begrenzt durch die untere und die obere Zünd
grenze (Volumengehalt des brennbaren Gases in Mi· 
schung mit Luft), breitet sich eine durch Zündung einge
leitete Flammenfront mit einem Druckanstieg von 
6p ~ 200 Torr selbständig aus. Zur Ermittlung dieser 
Grenzen werden Zündversuche in einem Kugelautoklaven 
von 13,7 1 Inhalt unter Variation der Gemischzusammen
setzung mit Kondensatorentladungsfunken (Zündener
gien bis etwa 200 Joule) durchgeführt; dabei werden 
Druckmeßwandler mit nachgeschaltetem Lichtpunkt
schreiber zur Registrierung des Druckanstiegs verwendet. 

Die Zündtemperatur wird nach der Norm DIN 51 794 
bestimmt. Sie gibt ein Maß an für die Neigung des Gases, 
sich an heißen Oberflächen zu entzünden und dient der 
Einordnung des Gases nach sicherheitstechnischen Ge
sichtspunkten. 

4. Untersuchung des Korrosionsverhaltens 

Zur Untersuchung des Korrosionsverhaltens eines Gases 
oder Gasgemisches werden Probebleche aus den vorgese
henen Behälter- bzw. Ventilwerkstoffen in Spezialgefä
ßen zusammen mit dem Gas 5, 1 0, 20 und 40 Tage bei 
70 °C gelagert. In einigen Lagergefäßen wird dem Gaset
wa 1 Gew.-% Wasser zugegeben, um den Einfluß von 
Feuchtigkeit auf das Korrosionsverhalten feststellen zu 
können. Aus den Gewichtsverlusten der Probebleche 
nach der Lagerung läßt sich gegebenenfalls die Abtragung 
des Werkstoffes je Zeiteinheit ermitteln. Besteht der Ver
dacht auf Spannungsrißkorrosion, so werden Spannbügel
proben in gleicher Weise zusammen mit dem Gas 40 Ta
ge lange bei 70 °C gelagert und anschließend metallogra
phisch untersucht. 
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Zahlreiche Untersuchungen, die für eine allgemeine Zulas
sung eines Gases oder Gasgemisches ausgeführt worden sind, 
führten zu entsprechenden Beschlüssen des Deutschen 
Druckgasausschusses (DGA) und Zulassungen durch die 
nach Landesrecht zuständigen Behörden. Die wichtigsten 
dieser Gase und Gasgemische sind in chronologischer Rei
henfolge in der Tabelle 1 zusammengestellt. Darüber hinaus 
wurden insbesondere Gasgemische aufgrund von Anträgen 
aus der Industrie untersucht, die nur kurzfristig benötigt 
wurden, deren Zusammensetzung Fabrikationsgeheimnis 
des Herstellers bleiben sollte, die nur zum Export bestimmt 
waren oder aus anderen Gründen nicht in die Liste der Gase 
zu den Technischen Regeln der Druckgasverordnung aufge
nommen werden konnten, Diese Gasgemische sind daher in 
der Tabelle 1 nicht enthalten. 

Tabelle 1 
Liste der wichtigsten Gase und Gasgemische, die seit 1950 aufgrund 
von Zulassungsuntersuchungen in die Technischen Regeln der je
weils gültigen Druckgasverordnung aufgenommen worden sind 

Lfd. 
Nr. 

2 

3 

4. 

5. 

6. 

7 

8 

9 

10 . 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Gasbezeichnung 

Pifluormonochlormethan 

Monofluordichlormethan 
( D ichlormonofluormethan) 

Trift uorchloräthylen 

Difluormonochloräthan 

Tetrafluordichloräthan 

Schwefelhexafluorid 

Methylmercaptan 

Trifluorbrommethan 
( Bromtrifluormethan) 

Pifluorchlorbrommethan 
( Bromchlordifluormethan) 

Trifluormethan 

1, 1-Difluoräthylen 

Vinylfluorid 
( Fluoräthen I 

Octafluorcyclobutan 

1, 1-Difluoräthan 

Bortrichlorid 

Pentafluorchloräthan 
(Chtorpentafluoräthan) 

Gasgemisch R 502 
(51,8 Gew.-% 
Pentafl uorchloräthan + 
48,2 Gew.-% 
Difluormonochlormethan) 

Trifluormonochloräthan 
( Chlortrifluoräthan) 

PGA-Beschluß 

601/50 vom 
7.12.1950 

183/53 vom 
20. 3.1953 

189/53 vom 
21. 3.1953 

613/54 vom 
12.10.1954 

396/55 vom 
28. 6.1955 

292/57 vom 
20. 6.1957 

18/58 vom 
14. 1.1958 

137/59 vom 
31. 3.1959 

137/59 vom 
31. 3.1959 

303/59 vom 
23.10.1959 

966/62 vom 
5.12.1962 

967/62 vom 
5.12.1962 

968/62 vom 
5.12.1962 

51/63 vom 
28. 1.1963 

534/64 vom 
20.10.1964 

535/64 vom 
20.10.1964 

536/64 vom 
20.10.1964 

585/64 vom 
16.11.1964 

SAM-Bericht Nr. 

IV 436/50 vom 
31. 3.1950 

IV 257/53 vom 
27. 2.1953 

IV 1401/52 vom 
22.12.1952 

4-1032/54 vom 
10. 9.1954 

4-339/55 vom 
16. 6.1955 

4-48/57 vom 
15. 1.1957 

4-93/57 vom 
13.12.1957 

4-1526/57 vom 
21.10.1957 

4-1792 vom 
17.10.1958 

4-514/59 vom 
6. 4.1959 

4-1352/62 vom 
8. 6.1962 

4-1967/62 vom 
23. 8.1962 

4-2498/62 vom 
31.10.1962 

4-71/63 vom 
16. 1.1963 

4-2356/64 vom 
23. 9.1964 

4-2463 vom 
8.10.1964 

4-2464/64 vom 
8.10.1964 

4-34/64 vom 
17. 1.1964 



Ud. 
Nr. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Gasbezeichnung DGA-Beschluß SAM-Bericht Nr. Lfd. Gasbezeichnung DGA-Beschluß SAM-Bericht Nr. 
Nr. 

Tetrafluormethan 24/65 vom 4-12/65 vom 28 Gasgemisch R 500 11/71 vom 4-3504/70 vom 
20. 1.1965 7. 1.1965 (73,8 Gew.-% 10.11.1971 21. 6.1971 

Siliciumwasserstoff 902/68 vom 4-2324/64 vom 
Difluordichlormethan + 

(Monosilan) 10.12.1968 25. 9.1964 
26,2 Gew.-% 

Difluoräthan) 
Methylsilan wie unter 20 wie unter 20 29 Hexafluorpropylen 1-72 vom 4-1941/71 vom 
Dirnethylsilan 20 20 ( Hexafl uorpropen) 10. 3.1972 25.10.1971 

Trimethylsilan 20 20 30 Dicyan 9-72 vom 4-2800/70 vom 

Methylsilane 20 20 28. 6.1972 22. 7.1970 

Stickstoffoxid 36/70 4-3221/69 vom 31 Methylacetylen/Propadien- 1-73 vom 4-2994/72 vom 

21.10.1969 Gemisch I 6. 2.1974 14. 7.1972 

1,1,1-Trifluoräthan 32/70 4-3282/69 vom 32 Difluordichlormethan im 8-73 vom 4-2359/69 vom 

18. 6.1910 Gemisch mit 12 Gew.-% 9.10.1973 29. 1.1971 
Äthylenoxid 

Phosphorwasserstoff 29/70 4-1588/70 vom 
(Phosphin) 28. 4.1970 
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Der Geschäftsführer des bei der Abteilung 2 der BAM eingerichteten Sekretariats fiir U.E.A.t.c.-Fragen (Union Europeenne pour I'Agr€
ment technique dans Ia construction) gibt einen Überblick über die Arbeit des Sekretariats im Jahre 1973. 

U.E.A.t.c.-Sitzungen- -Arbeitsausschüsse - Agrement-Erteilungen 

1. Internationale Arbeit 

1.1 Sitzungen des Koordinierungsausschusses der U.EA. t.c. 

Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen des Koordinierungs
ausschusses der U.E.A.t.c. stattgefunden. Es handelte sich 
hierbei um die jährlich einmal stattfindende ordentliche Ko
ordinierungssitzung am 22. und 23. März (Sitzungsort: Pal
ma) und um eine außerordentliche Koordinierungssitzung 
am 14. Juni (Sitzungsort:London). 

1.1.1 17. Ordentliche Koordinierungssitzung am 22./23. 
März in Palma 

Die Tagesordnung umfaßte die folgenden Punkte: 

Teilnahme des Dänischen Bauforschungsinstituts 
(SBI) als Beobachter bei der U.E.A.t.c. 

Änderung der niederländischen Vertretung bei der 
U.E.A.t.c. durch Gründung einer Zentralen Agre
ment-Kommission (CCA). 

Übersicht über das "agrement"-Verfahren in den 
einzelnen Ländern. 

Probleme bei der Bestätigung von "agr~ments". 
Änderung der Statuten der U.E.A.t.c. 

Verfahren bei der Verabschiedung Gemeinsamer 
Richtlinien. 

Mitarbeit der U.E.A.t.c. in Technischen ISO-Aus
schüssen. 

Rechenschaftsbericht und Tätigkeitsprogramm. 

Das Verhältnis der U.E.A. t.c. zur Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften (EG). 
Dieser Tagesordnungspunkt stand im Mittelpunkt 
der Koordinierungssitzung. 

1.1.2 Außerordentliche Koordinierungssitzung am 14. Juni 
in London 

Thema dieser Sitzung waren erneut das Verhältnis der 
U.E.A.t.c. zur EG-Kommission und die Möglichkeiten, 
die U.E.A. t.c.-Arbeiten in die Harmonisierungsbestre
bungen der EG-Kommission im bautechnischen Be
reich einfließen zu lassen. 

Dabei einigte sich die U.E.A.t.c. auf einen Vorschlag, 
der der EG-Kommission zugeleitet werden sollte und 
der im wesentlichen die folgenden Punkte beinhaltet: 

Die EG-Kommission soll den Mitgliedern der Ge-
meinschaft empfehlen, / 

daß sie. ein nationales "agrement" oder ein aner
kanntes, fremdes " agrement" als gültige Aner
kennung für eine ausreichende Eignung zur An
wendung in der Praxis akzeptieren; 

daß sie darauf verzichten, zusätzliche oder ande
re Nachweise zu verlangen. 

Die U.E.A.t.c. wünscht die Vermehrung von inter
nationalen Normen, insbesondere für die Termino
logie, die Klassifizierung und die Prüfung. 
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Die U.E.A.t .c. wünscht, daß die Vorschriften, die 
in bestimmten Ländern die Versuche zur Klassifi
zierung von Materialien festlegen (insbesondere im 
Sicherheitsbereich), untereinander und mit den 
Normen, die in anderen Ländern die gleichen Be
reiche regeln, vereinheitlicht werden. 

1.2 Informationstagungen 

Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Länder Großbritan
nien und Dänemark zur EWG veranstalteten das englische 
und das dänische U.E.A.t.c.-Mitgliedsinstitut je eine Infor
mationstagung. 

Zu diesen 'Tagungen waren die Vertreter der anderen 
U.E.A.t .c.-Institute eingeladen, um durch Beiträge und Dis
kussionen der engliehen bzw. dänischen Bauindustrie einen 
Überblick über die jeweiligen baurechtliehen Situationen in 
den anderen Ländern zu geben. 

Die Informationsveranstaltung für die englische Bauwirt
schaft fand am 12./13. Juni in London statt. 

Die Informationsveranstaltung für die dänische Bauindustrie 
fand am 3. Oktober in Kopenhagen statt. 

1.3 Sitzungen der U.E.A.t.c.-Arbeitsausschüsse 

Im Berichtsjahr wurden im Rahmen von vier Zusammen
künften insgesamt 11 Arbeitssitzungen abgehalten. Auf die
sen Sitzungen wurde über die Abfassung von 9 Gemeinsa
men Richtlinien gesprochen. 

Im einzelnen wurden folgende Richtlinien behandelt: 

19./20. März (Palma): Stoßartige Beanspruchungen von 
Bauteilen 

21./22. März (Palma): Kunststoffputze 

25./26. Juni (Edinburgh): Bauteile aus GFK 

27./28. Juni (Edinburgh) : Kleber für keramische Boden
und Wandbeläge 

28./29. Juni (Edinburgh): Fenster 

1./2. Oktober (Paris): Hausabflußleitungen 

3. Oktober (Paris): Füllelemente in Leichtfassaden 

4./5. Oktober (Paris): Fugendichtungsmassen 

26./27. November (Wien) : Kunststoffputze 

28./29. November (Wien): Dachabdichtungen 

30. November (Wien): Kleber für keramische Boden- und 
Wandbeläge 

1.4 Verabschiedung von Richtlinien 

Abschließende Beratungen fanden im Berichtsjahr zu den 
Richtlinien "GFK" und "Fenster" statt. 

Diese beiden Richtlinien wurden nachfolgend verabschiedet. 

Außerdem wurden die Richtlinien "Textile Fußbodenbelä
ge" und "Produkte aus PVC-hart" verabschiedet, für die die 
abschließenden Beratungen bereits 1972 stattgefunden ha
ben. 
Eine Übersicht über die zur Zeit bestehenden und in der Be
arbeitung befindlichen U.E.A.t.c.-Richtlinien gibt Anhang 1. 

1. 5 Bestätigungen deutscher "agrements" durch Mitglieds-
institute der U.E.A.t.c. 

Im Berichtsjahr wurden beim C.S.T.B. von der BAM 8 An
träge auf Erteilung der "agrement"-Bestätigung gestellt. 
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Davon wurde eine Bestätigung erteilt, 7 Anträge sind noch 
in der Schwebe. Zusammen mit den noch unerledigten An
trägen aus den Vorjahren beträgt die Zahl der zur Zeit lau
fenden Anträge dieser Art 15. 

Zwei weitere Bestätigungen wurden für zwei Anträge erteilt, 
die bereits 1972 gestellt worden waren. Bei allen drei Bestä
tigungen handelte es sich um Kunststoff-Fußbodenbeläge. 

Bei einigen der noch laufenden Anträge dürfte aber in der 
nächsten Zeit mit einer Bestätigung zu rechnen sein. 

Es zeigt sich jedoch immer wieder, daß insbesondere für die 
Erzeugnisse, für die keine Gemeinsamen Richtlinien beste
hen, erhebliche Schwierigkeiten bei einem Bestätigungsan
trag zu überwinden sind. 

2. Innerdeutsche Aktivitäten 

2.1 Sitzungen deutscher U.E.A. t.c.-Arbeitsausschüsse 

Zur Vorbereitung der internationalen Sitzungen und zur 
Festlegung der jeweiligen deutschen Standpunkte zu den zu 
diskutierenden Richtlinienentwürfen fanden 7 Sitzungen der 
entsprechenden deutschen Arbeitskreise statt. 

Im einzelnen fanden folgende Sitzungen statt : 

27. April (Institut für Bautechnik, Berlin) : Hausabflußlei
tungen 

22./23. Mai (Institut für Bautechnik, Berlin): Hausabfluß
leitungen 

12. Juli (Otto-Graf-Institut, Stuttgart): Fugendichtungs
massen 

2. November (BAM, Berlin): Dachabdichtungen 

6./7. November (Fliesenberatungsstelle, Großburgwedel) : 
Kleber für keramische Beläge 

10./11. Dezember (Otto-Graf-Institut~ Stuttgart): Fugen
dichtungsmassen 

17. Dezember (BAM, Berlin) : Dachabdichtungen 

2.2 Sonstige Sitzungen 

Von seiten des Sekretariats für U.E.A.t.c.-Fragen nahm der 
Geschäftsführer im Berichtsjahr außerdem an folgenden Sit
zungen bzw. Veranstaltungen teil: 

8./9. März (Mannheim): Informationstagung mit Vertre
tern der belgischen und französischen U.E.A.t.c.-Mit
gliedsinstitute bei einem deutschen Dachdichtungsbahn
hersteller. 

5. April (Bonn): Besprechung im Bundesministerium für 
Wirtschaft mit Vertretern dieses Hauses und des Bundes
ministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
zur Festlegung einer gemeinsamen Haltung gegenüber ei
nem Vertreter der Generaldirektion Gewerbliche Wirt
schaft bei der Kommission der EG. Dieses Informations
gespräch über Möglichkeiten einer internationalen Har
monisierung von Bauvorschriften sollte am Folgetag 
stattfinden, wurde dann aber kurzfristig abgesagt. 

5. November (Großburgwedel) : Sitzung mit Vertretern 
der Fliesenberatungsstelle und des deutschen Arbeits
kreises "Dünnbettmörtel" über die Möglichkeiten einer 
generellen "agr~ment"-Einführung für DünnbettmörteL 

12. November (Berlin): Informations- und Fachgespräch 
in der BAM mit Vertretern des Technischen Ausschusses 
der Fachgruppe Rolladen-, Fenster- und Bauprofile aus 
Kunststoff im Fachverband Halbzeug des GKV über den 



in der Bearbeitung befindlichen Anhang zur Fensterricht
linie "Fenster aus PVC-hart". 

2.3 "Agrement"-Erteilungen 

Im Jahre 1973 wurden 18 "agrements" erteilt. Es handelte 
sich dabei um Erzeugnisse der folgenden Gebiete: 

Dachabdichtungen 
Flachdachzubehör 
Kunststoff-Fußbodenbeläge 
Textile Fußbodenbeläge 
Metalldächer 
Gasbetonbauteile 
Wandbauelemente 
Holzschutzmittel 
Kunststoff-Fenster 

2 
7 
2 (1) 
2 (1) 

I 
(1) 

Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der erteilten Ver
längerungen an, die jeweils in den Zahlen enthalten sind. 

Eine Übersicht über die erteilten " agrements" im einzelnen 
gibt Anhang 2. 

In den 3 Jahren zuvor wurden insgesamt 25 "agrements" er
teilt, und zwar: 

1970 3 
I 971 1 I 
1972 11 

Im Berichtsjahr war somit eine nicht unerhebliche Zunahme 
der "agr~ment"-Erteilungen zu verzeichnen. 

2.4 Anfragen und Anträge; allgemeine Arbeiten des Sekre
tariats für U.E.A.t.c.-Fragen 

Die Zahl der ständig vorliegenden Anfragen und Anträge 
hielt sich trotz Erledigung einer ganzen Reihe von V orgän
gen zwischen achtzig und neunzig; sie betrug zum Jahresen
de siebenundachtzig. 

Es sind nach wie vor alle Bereiche des Bauwesens im weite
sten Sinne berührt. 
In erster Linie handelt es sich um Kunststofferzeugnisse, 
wobei Fußbodenbeläge zahlenmäßig am stärksten vertreten 
sind. 

Insgesamt konnten im Berichtsjahr 54 Anfragen und Anträ
ge abschließend behandelt werden; hierin sind die 18 Vor
gänge enthalten, die mit der Erteilung eines "agrement" en
deten. 

Neben den in Ziff. 2. 1 genannten sieben Arbeitssitzungen 
fanden im Amt 25 und außerhalb der BAM 10 Besprechun
gen im kleineren Kreis statt, um spezielle Fragen zur "agrtr
ment"-Erteilung und zur Durchführung erforderlicher Prü
fungen zu klären. 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr etwa 500 telefonische 
und etwa 700 briefliche Auskünfte gegeben. 

Neben dem mit den ausländischen U.E.A.t.c.-Mitgliedsinsti
tuten in französischer Sprache zu führenden Schriftwechsel 
mußten wieder zahlreiche Ubersetzungen technischer Texte 
aus allen zu bearbeitenden Sachgebieten gefertigt werden . 
Es handelte sich dabei im wesentlichen um Übersetzungen 
vom Französischen ins Deutsche und umgekehrt sowie in ge
ringem Umfange vom Englischen und Italienischen ins Deut
sche. Insgesamt wurden etwas mehr als 1400 Schreibma
schinenseiten an Übersetzungen gefertigt. 

Anhang 1 

Richtlinien (Direktiven) der U.E.A.t.c. 

1. Bestehende Richtlinien 

1.1 Leichtfassaden Fa~ades legeres 

1.2 Türen Portes 

1.3 Häuser in Leichtbauweise Maisans legeres 

1.4 dsgl. aus Holz Maisans legeres en bois 

1.5 Gipswände Cloisons en pliltre 

1.6 Vorgefertigte schwere Procedes de construction 
Wandbauelemente par grands panneaux 

lourds prefabriques 

1.7 Leichte Trennwände Cloisons l~geres 

1.8 Zusammengesetzte Conduits de fum~ com-
Rauchabzüge posites 

1.9 Dünne Fußbodenbeläge Retetements de so I 
minces 

1.10 Kunststoff- FußbodenbeL Reve'tements de so I 
plastiques 

1.11 Fenster Ferretres 

1.12 Rolläden Valets roulants 

1.13 Textile Fußbodenbeläge Revlhements de sol textiles 

1.14 Beurteilung von Produkten Evaluation des produits en 
aus PVC-hart PVC rigide 

1.15 Beurteilung von Produkten Appreciation de produits 
aus GFK en PRV 

2. in Bearbeitung befindliche Richtlinien 

2.1 Homogene Massiv- Conduits de fumee homo-
Schornsteine genes massifs 

2.2 Gütesicherung "' Agrement suivi et marque 

2.3 Fugendichtungsmassen Mastics d'etanch'l!it~ 

2.4 Hausabflußleitungen Canalisations d'evacuation 

2.5 Kleber für kera(Tiische Colles pour revetements 
Fußbodenbeläge de sol cl!ramiques 

2.6 dsgl. für keramische Colles pour rev~tements 
Wandbeläge muraux ceramiques 

2.7 Kunststoffputze Enduits de parement 
plastiques 

2.8 Dachabdichtungen Revetements d'iltanchi!hll' 
de toitures 

2.9 Füllelemente für Elements de remplissage 
Leichtfassaden 

2.10 Stoß Choc 

2.11 Fenster aus PVC-hart Fen'etres en PVC rigide 

Anhang2 

Obersicht über die von der BAM im Jahre 1973 ausgestellten "agrtfments" 

Agni'ment Firma 
Nr. 

18/73 Dynamit Nobel AG 

28/73 Maret 

34/73 DLW 

35/73 Thyssen 

Gegenstand 

Trocai-Dachbahn 

Flachdachrandabschluß 
,.Büffel-Blende" 1) 

Kunststoff-Faßbodenbelag 
,.Piastino" 1) 

Thyssendach 1 ) 2) 

157 



36/73 Filzfabrik Fulda 

38/73 YTONG AG 

41/73 Neodon-Werke 

42/73 Kaiser-Preussag 

43/73 Armstrang Cork 

44/73 Hinse 

45/73 YTONG AG 

46/73 Desowag-Bayer 

47/73 Freudenberg 

Textiler Fußbodenbelag 
.,fuldastar· 72" 1) 

YTONG-Deckenplatten 

Textiler Fußbodenbelag 
.,Nylodon-Standard" 

KAL-ZIP-Aiudach 1) 

Kunststoff-Fußbodenbelag 
.. Excelon Travertex" 1) 

Wandbauart .,Hinse II" 

YTO N G-Dachplatten 2) 

Holzschutzmittel 
.,XYLADECOR" 2) 

Textiler Fußbodenbelag 
.,Noraflor" 

1) 

48/73 Freudenberg Textiler Fußbodenbelag 
.,Bonus/Norastyl" 

49/73 Dynamit Nobel AG Trocai-Fenster 

50/73 Girvil GmbH Textiler- Fußbodenbelag 
.,Girvii-Duett" 

51/73 Girvil GmbH Textiler-Fußbodenbelag 
.,Girvii-Primus" 

52/73 Freudenberg Textiler Fußbodenbelag 
.,Domus/Junior" 

1) Für diese .,agr6ments" wurde die Bestätigung beim CSTB, Paris, 
beantragt 

2) Verlängerte bzw. neu bearbeitete .,agrä'ments" 

Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der "Referenzsubstan zen und Normalvergleichsmethoden" 
DK 66.017.001.36 (4-61) 

Für die Europäische Gemeinschaft ist (laut Beschluß vom 
18. Juni 1973) ein Forschungsprogramm auf dem Gebiet 
der "ReferenzsubstanzenO und -methoden (Referenzbüro 
der Gemeinschaft)" für einen Zeitraum von drei Jahren, 
gerechnet vom 1. Januar 1973 an, festgelegt worden. 

Das Aktionsprogramm der Gemeinschaft soll die einzel
staatlichen Bemühungen verstärken, zusammenfassen, har
monisieren und ergänzen. Das Programm umfaßt: Sekreta
riatsgeschäfte; Bestandsaufnahme und Definition des Be
darfs an neuen zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM); 
technische Spezifikation der ZRM; Entwicklung und Her
stellung der ZRM; vergleichende Analyse der Ergebnisse; 
europäische Zertifizierung der technischen Merkmale der 
ZRM; Zulassung der Laboratorien und Charakterisierung 
der Materialien. 

Je nach der Lage der verschiedenen Sektoren kommen fol
gende Aktionsformen in Betracht: Wechselseitige Informa
tion der privaten und öffentlichen Einrichtungen der Mit
gliedstaaten I über den Bedarf und die Verfügbarkeiten; Ab
stimmung der Aktionen zwischen diesen Einrichtungen; 
Finanzierung der durch die vorerwähnten Arbeiten notwen
digen Ausgaben; Einsatz des Potentials der Gemeinsamen 
Forschungsstelle zur Ergänzung und Erweiterung der einzel
staatlichen Aktionen. Für die in Zusammenarbeit durchzu
führenden Arbeiten wurden bereits folgende Gebiete und 
Themen ausgewählt: Eisenmetalle, NE-Metalle, anorgani
sche chemische Erzeugnisse sowie physikalische oder tech
nologische Eigenschaften der ZRM. 

Alle praktischen und theoretischen Arbeiten werden in den 

1) Aufgrund der terminologischen Entwicklung auf diesem Ge
biet wurde beschlossen, den Ausdruck "Referenzsubstanzen" 
überall dort in den Texten durch "Refereßzmaterialien" zu er
setzen, wo er allgemein und nicht zur Beschreibung einer spe
zifischen Substanz angewendet wird. 
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Laboratorien der Mitgliedstaaten, der Industrie und der 
Kommission durchgeführt~ -Es--werden keine neuen For
schungs- und Entwicklungslaboratorien geschaffen. Mit den 
Arbeiten werden Gruppen betraut, die von den beteiligten 
Stellen und Laboratorien zeitweilig für die Zwecke des Pro
gramms zur Verfügung gestellt werden. Die Beschaffung, die 
Wartung und die Entwicklung von Forschungsanlagen sind 
im Programm nicht vorgesehen; die Kosten für solche Anla
gen gehen zu Lasten der beteiligten Laboratorien. 

Die Kommission führt dieses Programm z. T. in den Anstal
ten ihrer Gemeinsamen Kernforschungsstelle und z.T. im 
Vertragsweg durch. Interessierte Personen und Unternehmen 
in der Gemeinschaft können ihre Mitarbeit anbieten und 
Vorschläge einreichen, damit die Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, Generaldirektion Forschung, Wissen
schaft und Bildung, Referenzbüro der Gemeinschaft, B-1040 
Brüssel, Rue de la Loi 200, in der Lage ist, die Durch
führungsmodalitätenihres Forschungsprogramms in gerrauer 
Kenntnis der in den Mitgliedstaaten vorhandenen Mög
lichkeiten festzulegen. 

Bei der Aufstellung des genannten Programms wirkt ein be
ratt'!nder Ausschuß mit, dem Fachleute aus allen Mitglied
ländern der Gemeinschaft angehören. Die Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) ist durch ihren Präsidenten in die
sem Ausschuß vertreten. Darüberhinaus gibt es eine Reihe 
von Unterausschüssen, die für die genannten Themenberei
che - Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, anorganische chemi
sche Erzeugnisse sowie ZRM mit physikalischen oder tech
nologischen Eigenschaften - Programmvorschläge erarbei
ten. Innerhalb des ersten Halbjahres 1974 wurde ferner das 
Gebiet organische Stoffe hinzugenommen, für das die Teil
bereiche "Reine organische Stoffe für analytische Zwecke", 
"Erdölprodukte" und "Polymere und Elastomere" vorgese
hen sind. In den meisten der genannten Unterausschüsse 
werden die Belange der Bundesrepublik Deutschland durch 
Mitarbeiter der BAM wahrgenommen. 



Amtliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengstoffes 

AufGrund von§ 4 des Gesetzes über explosionsgelahrliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver· 
ordnungzur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
2.4. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 792 vom 5.12.1973 der nachfolgende bezeichnete Sprengstoff 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung des 
Gesteinsprengstoff es: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Wasagel PI 

Wasagchemie Gesellschaft mit beschränk· 
ter Haftung, 
8 München 

Werk Sythen 
der Firma Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 

BAM- SA-009 

Auflagen, Beschränkungen 
und Bedingungen: nicht für untertage. 

Verstärkungsladung erforderlich. 
Verwendung in loser Form zulässig. 
Mindestdurchmesser bei voller Erftillung 
des Bohrlochquerschnittes 65 mm. 

Berlin-Dahlem, den 5.12.1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
Sprengstoffs für sonstige Zwecke 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes üb'er explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 {BGBI. 1 S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 {BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 760 vom 9. 10. 1973 der nachfolgend bezeichnete Sprengstoff 
für sonstige Zwecke zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name {Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name {Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Schneidhohlladung 
{Casing/Tubing Cutter) 

Gearhart.Owen Industries, Inc. 
Fort Worth, Texas/USA 

Werk Fort Worth 
der Firma Gearhart.Owen Industries, Inc. 
Texas/USA 

Preussag AG 
3 Hannover 

Zulassungszeichen: BAM- SZ- 015 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Trennen von Gestängen und Verrohrungen in 
Explorationsbohrlöchern. 

Berlin-Dahlem, den 9. 10. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

-------------------------- - ----------------- -:-- -- ------------------------------------------

Bekanntmachung der Zulassung eines 
Sprengstoffs für sonstige Zwecke 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 761 vom 9. 10. 1973 dernachfolgend bezeichnete Sprengstoff 
für sonstige Zwecke zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellen: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Hohlladung Siti.gle-Point-Entry 

Gearhart.Owen Industries, Inc. 
Fort Worth, Texas/USA 

Werk Fort Worth 
der Firma Gearhart-Owen Industries, Inc. 
Fort Wonh, Texas/USA 

Preussag AG 
3 Hannover 

Zulassungszeichen: BAM- SZ- 016 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren der Verrohrungen in Explorations
bohrlöchern. 

Berlin-Dahlem, den 9. 10. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 {BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 858 vom 2.4.1974 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Sprengschnur Avacord J 

Name (Firma) und Sitz Sipe-Nobel-Societa Italiana Prodotti 
des Herstellers: Esplodenti S.p.A. 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Wnführers: 

Zulassungszeichen: 

Farbe des Kennfadens: 

Milano/Italien 

Werk Spilamberto, Modena/Italien 

Allgemeine Vertriebsgesellschaft ftir 
Auslandssprengmittel mbH. 
415 Krefeld 

BAM- SS- 015 

rot-grün (2 Fäden) 

Auflagen, Beschränkungen 
und Bedingungen: Nicht für Betriebspunkte mit Schlagwetter· 

oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 

Berlin-Dahlem, den 2.4.'1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

AufGrund von§ 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 713 vom 5. 6. 1973 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Farbe des Kennfao~: 

Sprengschnur "Multicord 40" 

Wasagchemie GmbH 
8 München 

Werk Kunigunde 
der Firma Wasagchemie GmbH 
8 München 

BAM- SS- 014 

schwarz-schwarz (2 Fäden) 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für Betriebspunkte mit Schlagwetter- oder Kohlenstaub
explosionsgefahr. 
Bei Bohrlochsprengungen über Tage mit mehr als einem Schuß 
ist der außerhalb des Bohrloches verlegte Teil der Sprengschnur 
"Multicord 40", wenn die Abstände der Sprengschnurenden 
kleiner als I m sind, mit Besatz abzudecken. 
Bei untertägigem Einsatz darf die Sprengschl)ur nur innerhalb 
von Bohrlöchern verlegt werden. 
Auf die Beachtung bergbehördlicher Vorschriften wird hinge
wiesen. 

Berlin-Dahlem, den 5. 6. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 693 vom 17. 5. 1973 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Farbe des Kennfadens: 

Sprengschnur "Supercord 40" 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 
5 21 Troisdorf 

BAM- SS- 013 

hellrot 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht ftir Betriebspunkte mit Schlagwetter- oder Kohlenstaub
explosionsgefahr. 
Bei Bohrlochsprengungen über Tage mit mehr als einem Schuß 
ist der außerhalb des Bohrloches verlegte Teil der Sprengschnur 
"Supercord 40", wenn die Abstände der einzelnen Spreng
schnurenden kleiner als I m sind, mit Besatz abzudecken. 
Bei untertägigem Einsatz darf die Sprengschnur "Supercord 40" 
nur innerhalb von Bohrlöchern verlegt werden. 
Auf die Beachtung bergbehördlicher Vorschriften wird hinge
wiesen. 

Berlin-Dahlem, den 17. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

------------- ---------------------- - ---- --- -- -~- -- -------- - ---- -- ------ - ------------- ---- - -

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 859 vom 28.3.1974 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Sprengschnur JT 5 

'Dinamite S.p.A., Udine/Italien 

Werk Mereto di TombaI Italien 

Spreng-Import J. Waldenmeier 
886 Nördlingen 

Zulassungszeichen: BAM- SS- 016 

Farbe des Kennfadens: (Markenfaden): 
weiß-weiß (2 Fäden) 

Auflagen, Beschränkungen 
und Bedingungen: Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter

oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 

Berlin-Dahlem, den 28.3.1974 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Z e h r 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 13 58) und § 14 der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 918 vom 20.8.1974 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen, Beschränkungen 
und Bedingungen: 

Zündschnurzeitzünder 
Co/Z/c/T 10 U- SK 1 

Comet GmbH Pyrotechnik
Apparatebau 
2850 Bremerhaven-Wulsdorf 

Werk Bremerhaven 
der Firma Comet GmbH Pyrotechnik 
Apparatebau 
2850 Bremerhaven-Wulsdorf 

BAM- ZEZU- 104 

Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr. 
Nicht für Laderäume mit Wasser. 

Berlin-Dahlem, den 20.8.197 4 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 



Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. Aprill972 {BGBI. I S. 633) wur-
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 864 vom 8. 5. 1974 die nachfolgend bezeich
nete Wettersprengschnur der Klasse III zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Farbe des Kennfadens: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Wetter-Dynacord 4 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

BAM- WSS III- 001 

hellrot 

keine - vorbehaltlich bergbehördlicher 
Vorschriften 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
I. Die Sprengschnur darf nicht aus einzelnen Stücken zusammengesetzt 

werden. 
2. Bohrlöcher dürfen nur mit jeweils einer Sprengschnur geladen wer

den. 
3. Die Sprengschnur darf nur innerhalb von Borhlöchem von einer Länge 

bis zu 4 m verwendet werden. 
4. Die Sprengschnur muß so mit dem Sprengzünder verbunden werden, 

daß ein direkter Kontakt gewährleistet ist. 
5. I n unmittelbarer Nähe der Verbindungsstelle von Sprengschnur und 

Zünder ist eine Patrone eines Wettersprengstoffes der Klasse I! oder 
der Klasse !I! anzuordnen. 

Berlin-Dahlem, den 8. 5. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 863 vom 8.4.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Perforations-Hohlladung 
2 1/8" CERAM JET, C 2157 

Jet Research Center, Inc. 
Arlfngtori,-texas, USA 

Jet Research Center, Inc. 
Arlington, Texas, USA 

Halliburton Company Germany GmbH 
31 Celle 

BAM- SZ- 018 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren von Verrohrungen 
in Tiefbohrungen. 

Berlin-Dahlem, den 8.4.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 862 vom 9.4.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsgefähr
liche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
du!]g zugelassen. 

Bezeichnung: Perforations-Hohlladung 
3 1/8" SUPER DYNA JET PLUS C-3141 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Jet Research Center, Inc. 
Arlington, Texas, USA 

Jet Research Center, Inc. 
Arlington, Texas, USA 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Halliburton Company Germany GmbH, 
31 Celle 

Zulassungszeichen: BAM- SZ- 019 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren von Verrohrungen 
in Tiefbohrungen 

Berlin-Dahlem, den 9.4.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 707 vom 3. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Perforations-Hohlladung, Typ Kapsel 

Manurhin Cusset-Allier 
Frankreich 

Werk Cusset 
der Firma Manurhin 

Schiumberger Verfahren 
3 Hannover 

Zulassungszeichen: BAM - SZ - 012 
Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 

Nur zum Perforieren der Verrohrungen von Tiefbohrungen. 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften. 

Berlin-Dahlem, den 3. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

AufGrund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI.I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
"4. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 7015 vom 3. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fahrlich~ Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
V.:rw~ndung zugelassen. 

l.kzcichnung: 

NJme t Firma) und Sitz 
eiL·, I krstdlers: 

I kr>tcllungsstätte 

Name (Firma) und Sitz 
des Einflihrers: 

Zulassungszeichen: 

Schneid-Hohlladung, 
Typ Steigrohr-Schneider 

Jet Research Center, lnc. 
Arlington, Texas/USA 

Werk Arlington 
der Firma Jet Research Center, lnc. 

Schiumberger Verfahren 
3 Hannover 

BAM- SZ- 013 

Böchränkungen, Auflagen und Bedingungen : 
Nur zum Trennen von Verrohrungen in Tiefbohrungen. 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften. 

lkrlin-Dahlem, den 3. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S war t 

Bekanntmachung der Zulassung eines explpsionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 706 vom 3. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Perforations-Hohlladung, Typ Scallop HT 

Harrison Jet Guns. Inc. 
Fort Worth, Texas/USA 

Werk Fort Worth 
der Firma Harrison Jet Guns. lnc. 

Schiumberger Verfahren 
3 Hannover 

Zulassungszeichen: BAM - SZ- Oll 

Beschränkungen, Aut1agen und Bedingungen·: 
Nur zum Perforieren der Verrohrungen von Tiefbohrungen. 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften. 

Berlin-Dahlem, den 3. 7. I 97 3 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

-:--
I 

Bekanntmachung der Zubssung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 709 vom 3. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Schneid-Hohlladung, 
Typ Gestänge /V errohrungs-Schneider 

Jet Research Center, Inc. 
Arlington, Texas/USA 

Werk Arlington 
der Firma Jet Research Center, Inc. 

Schiumberger Verfahren 
3 Hannover 

BAM- SZ - 014 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nur zum Trennen von Gestängen und Verrohrungen in 
Tiefbohrungen. 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften. 

Berlin-Dahlem, den 3 . 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358)und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 705 vom 3. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Her~tellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Perforations-HohJladung, Typ Scallop 

Manurhin Cusset-Allier 
Frankreich 

Werk Cusset 
der Firma Manurhin 

Schiumberger Verfahren 
3 Hannover 

BAM - SZ- 010 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren der Verrohrungen von Tiefbohrungen. 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften. 

Berlin-Dahlem, den 3 . 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 703 vom 3. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Perforations-Hohlladung, Typ Standard 

Manurhin Cusset-Allier 
Frankreich 

Werk Cusset der Firma Manurhin 
Frankreich 

Schiumberger Verfahren 
3 Hannover 

BAM- SZ - 008 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren der Verrohrungen in Tiefbohrungen. 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften. 

Berlin-Dahlem, den 3. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat . K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchttihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 701 vom 29. 5. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. · 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Druckfeste Hohlladung für Steigrohrper
forationen (Link Dikone/Ceramic Jet) 

Dresser Atlas Ind. 
Houston, Texas/USA 

Dresser Atlas lnd. 
Houston, Texas/USA 

Dresser Europe, S.A. 
28 Bremen 

BAM- SZ - 006 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren der Verrohrungen von Tiefbohrungen. 

Berlin-Dahlem, den 29. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 702 vom 29. 5. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Sitz des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Druckfeste Hohlladung für Steigrohrper
forationen (Bargun) 

DresserAtlas Ind. 
Houston, Texas/USA 
DresserAtlas Ind. 
Houston, Texas/USA 

Dresser Europe, S.A. 
28 Bremen 

Zulassungszeichen: BAM - SZ - 007 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Perforieren der Verrohrungen von Tiefbohrungeil. 

Berlin-Dahlem, den 29. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. ~- Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r I 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des. Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durch,führung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 700 vom 28. 5. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere t;nd zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Hohlladung für druckfeste Trägerrohre 
(Jet/NCF) 

Dress~r Atlas Ind. 
Houston, Texas/USA 

Dresser Atlas Ind. 
Houston, Texas/USA 

Dresser Europe, S. A. 
28 Bremen 

BAM - ·SZ- 005 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Perforierender Verrohrungen von Tiefbohrungen. 

Berlin·Dahlem, den 28. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 699 vom 29. 5. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefa}lrliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Rohrschneidhohlladung 
(Casing/Tubing Cutter) 

Dresser Atlas lnd. 
Houston, Texas/ USA 

Werk Troisdorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 
5 21 Troisdorf 

Dresser Europe, S.A. 
28 Bremen 

Zulassungszeichen: BAM- SZ- 004 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nur zum Trennen von Gestängen und Verrohrungen in 
Tiefbohrungen. 

Berlin-Dahlem, den 29. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefiihrlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 753 vom 7. 9. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Dynagel P 2 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Würgendorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

BAM - SAK - 008 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Bohrlochmindestdurchmesser 65 mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerschnittes. 
Verwendung in loser Form zulässig. 

Berlin-Dahlem, den 7. 9. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r l 

------- ------ --- - ------- ---- - --------------- -~- --- ----- --- ------------------------------- -

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 773 wm 22. I 0. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere undzur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 

Italex 

Firma Dinamite S.p.A. 
Udine/ltalien 

Werk Mereto di Tomba 
der Firma Dinamite S.p.A. 
Udine/ltalien 

des Einführers: Spreng-lmport Nördlingen 
J. Waldenmeier 
8860 Nördlingen 

Zulassungszeichen: BAM- PA- 021 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Nicht ftir Laderäume mit Wasser. 
Patronenmindestdurchmesser 50 mm. 

Berlin-Dahlem, den 22. 10. 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. T r e u m a n n 

1 

I 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr, 218 vom 22.2.1971 geändert durch den I. Nachtrag hierzu vom 
28.3.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsgefährliche Stoff 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
Jassen. , 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Donarit 3 Pt 

Wasagchemie Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung, 8 München 

Werk Sythen 
der Firma Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 

Zulassungszeichen: BAM- SZ- 017 
Auflagen, Beschränkungen 
und Bedingungen: Nur zur Bearbeitung von Metallen und 

anderen geeigneten Materialien 

Berlin-Dahlem, den 28.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von§ 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 72 1 vom 13. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Hers.tellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Gesteinsprengstoff Hablastit 80/1 P 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
41 Duisburg-Ruhrort 

Mischladegerät Typ IRECO K 6 
der Firma Haniel Sprengtechnik GmbH 

BAM - SAK - 005 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Bohrlochmindestdurchmesser SO mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerschnittes. 
Verwendung in loser Form zulässig. 
Der Sprengschlamm darf auch mit einem Zusatz von 
maximal 0,6 Gew.-% L2 gegast werden. 

Berlin-Dahlem, den 13. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 2S. August 1969 (BGBI. I S. 13S8) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 723 vom 13. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Gesteinsprengstoff Hablastit 40/1 S 

Haniel Blasting AG 
Basel/ Schweiz 

Werk Weiach 
der Firma Haniel Blasting AG 
Basel/Schweiz 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
41 Duisburg-Ruhrort 

BAM - SAK - 007 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Patronenmindestdurchmesser SO mm. 

Berlin-Dahlem, den l3. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 722 vom 13. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Gesteinsprengstoff Hablastit 40/1 P 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
41 Duisburg-Ruhrort 

Mischladegerät Typ IRECO K 8 
der Firma Haniel Sprengtechnik GmbH 

BAM - SAK - 006 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Bohrlochmindestdurchmesser SO mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerschnittes. 
Verwendung in loser Form zulässig. 
Der Sprengschlamm darf auch mit einem Zusatz von 
maximal 0,2 Gew.-% L2 gegast werden. 

Berlin-Dahlem, den 13. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 2S. August 1969 (BGBI. I S. 13S8) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 793 vom 27. II. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflage: 

Treibladungspulver C.P. 8 

Poudreries Reunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broq ueville 1 2 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Kaulilie 

BAM- T- 1048 

Das Pulver C.P. 8 darf für andere Zwecke 
als fur die gewerbsmäf~ige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver C.P. 8 mit dem Text 
der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 27. II. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z ehr 
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Bekanntmachung der Zulsiiiung eioos explosionsgefähFlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fa~>sung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 736 vom 23. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 688 JK 6 B 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 688 JK 6 B darf für ande
re Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1049 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 688 JK 6 B mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 23. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Jng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Z1dasspng eirlt!s explosionsgefa!lrlichen Sloffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes iil:ler explosionsgefahrliphe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGJ31. I S, 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fass11ng vorn 
vom 24. April 1972 (BGaL. I s. 633) wurde mit dem Zulassungs
bescheid Nr. 797 vom 27.11.1973 der nachfolgend bezeichnete 
explosionsgefährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an an
dere und zur Verwendung Zl\gelassen. 

ßezeichnung: Treibladt~ngspulver. 22 Magnum Superspeed 

Name (Firma) und sitz 
des Herstellers;. P011dreries Re'unies de Belgique S.A. 

Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Herstellungsstätte: Fabrik der Firma in Clermont 

Zulassungszeichen: BAM ~ T = I 052 

Einschränkung cjes 
Verwendungsbereiches: Das Pulver .22 Magnum Superspeed darf 

für andere Zwecke als für die gewerbsmä
ßige Herstellung von Munition nicht ver
wendet werden. 

Auflagen: Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist jede kleinste Verpak
kung für das Pulver . 2 2 Magnum Super
speed mit dem Text der "Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem. den 27.\1.1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

ltd. Dir. u. Prof. Or.-lng. J. z e hr 

Bekanillbruu:hunm der :!Eulllliiillli'JJ eines explosionliJliefährUche~ Stoffces 

Auf Grund von § 4 deii Gesetzes über explosionsgef<ihrliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBJ. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Falisung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 747 vom 27. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlailien an andere und wr 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Nitrocellulose-Nitroglycerin-Pulver 
.22 LR Ech I 003 

Pouc!reries Reunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B !ISO Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 

Das Pulver .22 LR Ech I 003 darf für 
andere Zwecke als flir die gewerbsmäßige 
Herstellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T- I 051 

Auflag!): 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver .22 LR Ech 1003 
mit dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 27. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

--- -:- --- - - --------- - -- ---

i)!'kanntmach,ung dllf Zl-lia~ng eines expiosiollllgefährlichen Stoffl!s 

At~f OrnnP von § 4 cle~ Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom :f?, 1\11g1.1st 1969 (BGJU, 1 S. 1358) 11nd § 14 cjer ~weiten Ver
or<\nung zllf Dun;hfüllrung clieses (]esetzes in der FaSSI\ng vom 
24. 1\pri11972 (B(]B1. l S. tj33) Wl,!rde mit dem Zt~lassungsl:lescheid 
Nr. 791 wm ~7. 1). 197~ der naphfo!gend bezeichnete explosions, 
gefi,ihrliphe Stoff ~ll!ll Vertrieb, z1.1rn Ob!3rills~en an <mdere und zllr 
Wrwendung Zllgelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungsz!lichen: 

Eil)scl].r~pkl\llg des 
Verwendllpgs6ereiches: 

Auflage: 

Trei)Jladl-!lll!SPUiver C.P.(].p.. 5 

Jlo11dreries Reunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

fabrjk cjer Firma in Kaulilie 

BAM- T ~ 1054 

Das Pulver C.P.G.R. 5 d&rf für andere 
Zwecke als für die gewerl:lsmäßige Her, 
stel)!mg y()n Munition nich,t verwenclet 
werclen. 

Zusi.jtzlich zu cjer sonst vorgeschriebenen l{enpzeichnt~ng ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver C.P.G.R. 5 mit dem 
TeJo:t cjer "Einschränkung cles Verwendllngsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 27. 11. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver· 
ordnungzur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 796 vom 4.3.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsge· 
fahrliehe Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Treibladungspulver MP 47 A 5 

Poudreries Rllunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Kaulilie 

Das Pulver MP 47 A5 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her· 
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

BAM- T -1056 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist jede kleinste Verpackung 
für das Pulver MP 47 A5 mit dem Text der 
"Einschränkung des Verwendungsbereiches"
zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 4.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr..Ing. J. Zeh r 
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Blbnntmachung der Zululung eines exploaioiiiJe{ihrlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) in der Fassung vom 29. Oktober 1971 (BGBI. I 
S. 1723) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 496 vom 
I. 6. 1972 der nachfolgend bezeichnete explosionsgefährliche Stoff 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

TNT-Sprengpatronen I P 

Dr. Berkenhoff & Co. GmbH 
4951 Eldagsen über Minden 

WerkDraPhn 
der Firma Dr. Berkenhoft <l Co. GmbH 
3139 Karwitz 

BAM - E - 205/2 

Zum Moot- und Verdichtun&ssprensen 
sowie zum Wracksprellien 

Beschränkungen, Auflaaen undBed:iRIUn&en: 
Nicht f'ur untem,e;}W. Patrone ist einzeln zu1.i\nden. 

Berlin·Dahlem, den I. 6 . .1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.·Ing. J. Zeh r 

--- ~-------- ---- ----------------------- -----------~ 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 772 vom 25. I 0. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Nitrogelit 20 

Firma Dinamite S.p.A. 
Udine/ltalien 

Werk Mereto di Tomba 
der Firma Dinamite S.p.A. 
Udine/ltalien 

Spreng-Import J. Waldenmeier 
8860 Nördlingen 

BAM- GN- 031 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht flir untertage. 

Berlin-Dahlem, den 25. 10. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. DrAng. J. Zeh r 

I 
I 
I 

BekanntrllachuJll der Zul_,Jll eines explosionsseflhrlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. Auaust 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver· 
ordnung zur Durchf'uhrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April-1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 822 vom 1.2.1974 der nachfolpnd bezeichnete explosionsge
fahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zuplauen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Hentellers: 

Hentellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Gesteinsprenptoff Ammonit P 40 

Karl.Porr, Sptenr-Qtemie 
2 Hamburs39 

Werk Wahlstedt 
der Firma Karl Porr, Spreng-Chemie 

BAM- PA- 022 

Auflagen, Beschränkungen 
und Bedingungen: 

Nicht für untertage. Nicht flir Laderäume mit Wasser. 

Mindestbohrlochdurchmesser 65 mm bei voller Ausfüllung des Bohr· 
lochquersehnittes. Zur Zündung muß Verstärkungsladung verwendet 
werden. 
Verwendung in loser Form zulässig. 

Berlin-Dahlem, den 1.2.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-1118. J. Z ehr 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 727 vom II. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefiilirliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Ver.vendung zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Gesteinsprengstoff Dynagel 26 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Hentellungsstätte : Werk Würgendorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 

Zulassungszeichen: BAM- SA - 008 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Patronenmindestdurchmesser 50 mm. 
Verstärkungsladung erforderlich. 

Berlin-Dahlem, den II. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 737 vom 23. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 401 JK I 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 40 I J K 1 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1070 

Auflagen : 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 401 JK 1 mit 
dem Text der ,.Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 23. 7. 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 735 vom 23. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 688 JK 6 C 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 688 JK 6 C darf für ande
re Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 069 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 688 JK 6 C mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken . 

Berlin-Dahlem, den 23. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. 1. Z e h r 

~- - - - ----- --- --- ---- ----- --- ------------ -· ----
1 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 738 vom 23. 7. 1973 dernachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 401 JK 2 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 401 JK 2 darf ftir andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 071 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 401 JK 2 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 23. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Ze h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 739 vom 23. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 401 JK 3 

Aktiebolaget Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors. Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolaget Bofors 

Das Pulver NC 401 JK 3 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäf~ige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1072 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 401 JK 3 mit dem 
Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 23. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 745 vom 25. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver MV 610 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden, Holland 

Fabrik der Firma in Muiden 

Das Pulver MV 610 darf für andere Zwecke 
als ftir die gewerbsmäßige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1074 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver MV 610 mit dem 
Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem. den 25. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 740 vom 23. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 528 JK 4 

Aktiebolaget Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolaget Bofors 

Das Pulver NC 5 28 JK 4 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 073 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 528 JK 4 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 23. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 748 vom 27. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Nitrocellulose-Nitroglycerin-Pulver 
. 22 LR F 

Poudreries Reunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 

Das Pulver .22 LR F darffür andere 
Zwecke als für die gewerbsmäf.lige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1076 

Auflage: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver .22 LR F mit dem 
Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 27. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 794 vom 27. II. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflage: 

Treibladungspulver .45 

Poudreries Reunies de Belgiq ue S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 115 0 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 

BAM-T-1078 

Das Pulver .45 darf fllr andere Zwecke 
als fllr die gewerbsmäßige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver .45 mit dem Text 
der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 27. II. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 828 vom 1.3.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Treibladungspulver T.B.3 

Poudreries Rfunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Kaulilie 

Das Pulver T.B.3 darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäßige Herstellung 
von Munition nicht verwendet werden. 

BAM- T- 1080 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist jede kleinste Verpackung 
für das Pulver T.B.3 mit dem Text der 
.,Einschränkung des Verwendungsberei
ches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 1.3.1974 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 795 vom 2 7.11.1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflage: 

Treibladungspulver 20 mm 

Poudreries R~unies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville I 2 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 

BAM- T- 1079 

Das Pulver 20 mm darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäßige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist jede kleinste Verpak
kung für das Pulver 20 mm mit dem Text 
der "Einschränkung des Verwendungsbe
reiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 27.11.1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 829 vom 4.3.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
flihrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Treibladungspulver Excelsior lente C. 40 

Poudreries R~unies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Kaulilie 

Das Pulver Excelsior lente C. 40 darf 
für andere Zwecke als für die gewerbsmä
ßige Herstellung von Munition nicht 
verwendet werden. 

BAM -T -1081 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist jede kleinste Verpackung 
für das Pulver Excelsior lente C. 40 mit dem 
Text der "Einschränkung des Verwendungs
bereiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 4.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 830 vom 4.3.1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen : 

Treibladungspulver Excelsior Vive 

Poudreries R~unies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Kaulilie 

Das Pulver Excelsior Vive darf fUr andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Herstel
lung von Munition nicht verwendet werden. 

BAM -T -1082 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist jede kleinste Verpackung 
flir das Pulver Excelsior Vive mit dem Text 
der "Einschränkung des Verwendungsbe
reiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 4.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 845 vom 21.3.1974 der nachfolgend bezeichnete expTosiorisge: 
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name ( Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Treibladungspulver Exelsior B.P. 

Poudreries R~unies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 
Zulassungszeichen: BAM- T - 1083 

Einschränkung des Verwendungsbereiches: 

Auflage: 

Das Pulver Exelsior B.P. darf f"ur andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung für Munition nicht verwendet 
werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung flir das Pulver Exelsior B.P. mit dem 
Textder "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 21.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

- ----- - --- --- ------- ·--·- - - ·- - - -· ·--- -- -- --- - - ----------------- ------· -------

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 846 vom 21 . 3. 1974 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflage : 

Treibladungspulver Victoria B.P. 

Poudreries Reunies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 
BAM-T-1084 

Das Pulver Victoria B.P. darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver Victoria B.P. mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
zu bedrucken . 

Berlin-Dahlem, den 21. 3. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur DurchfUhrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 728 vom 20. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC I I I 2 RP 5 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 
Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 1112 RP 5 darf für andere 
Zwecke als flir die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: SAM-T- 1062 
Auflagen : 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 1112 RP 5 mit 
dem Text der " Einschränküng des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 20. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

171 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 730 vom 20. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 1156 RP 8 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors. 

Das Pulver NC 115 6 RP 8 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 064 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 1156 RP 8 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 20. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBJ. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 800 vom 12.12.1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gef"ährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Treibladungspulver GP, MB. 209 und 
MB. 209 at 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Zulassungszeichen: 

Auflage: 

Baschieri & Pellagri S.p.A. 
40126 Bologna, Italien 
Piazza di Porta Mascarella, 7 

Werk Marano di Castenaso der Firma 

Das Pulver GP darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäßige Herstellung 
von Munition nicht verwendet werden. 

BAM- T -1057 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen 
Kennzeichnung ist das Pulver GP mit dem 
Text der "Einschränkung des Verwen
dungsbereiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 12.12.1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBJ. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 731 vom 20. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 688 PK I 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 688 PK I darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 065 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 688 PK I mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 20. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBJ. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 732 vom 20. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 688 PK 3 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 688 PK 3 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 066 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 688 PK 3 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 20. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 733 vom 20. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 688 PK 4 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 688 PK 4 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 067 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 688 PK 4 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 20. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 847 vom 21.3. 1974 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflage: 

Treibladungspulver 9 mm x 19 

Poudreries R~unies de Belgique S.A. 
Avenue de Broqueville 12 
B 1150 Bruxelles, Belgien 

Fabrik der Firma in Clermont 

BAM - T - 1085 

Das Pulver 9 mm x 19 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver 9 mm x 19 mit dem 
Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu be
drucken. 

Berlin-Dahlem, den 21.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialp rüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
~4. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 734 vom 20. 7. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Treibladungspulver NC 688 PK 6 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S-69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut 
der Firma Aktiebolagel Bofors 

Das Pulver NC 688 PK 6 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäßige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1068 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 688 PK 6 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 20. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchflih
rung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde 
mit dem Zulassungsbescheid Nr. 855 vom 18.4.1974 der nachfolgend bezeich
nete explosionsgef:ihrliche Stoffzum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassu ngszeichen: 

Sprengstoff ftir sonstige Zwecke 
Wasaform I 

Wasagchemie Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung 
8 München 

Werk Sythen 
der Firma Wasagchemie Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, 8 ~ü_nchen 

BAM- SZ - 003 

Einschränkung des Verwcndungsbereiches: 
Nur zur Bearbeitung von Metallen und anderen 
geeigneten Materialien auch unter Verwendung 
der druckluftbetriebenen Ladepistole (Ausspritz
pistole Nr. P 600) in Verbindung mit Düsenkar
tuschen aus Kunststoff-Combi-Mat erial 

AuOagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
I. Zur sicheren lnitiierung muß der Sprengstoff in direktem Kontakt mit 

dem Zünder bzw. der Sprengkapsel sein. 
2. Das Zündmittel muß mindestens das lnitiierungsvermögen einer Spreng

kapsel Nr. 3 aufweisen. 
3. Der erforderliche Mindestdurchmesser des Sprengstoffstranges ftir eine 

sichere Weiterleitung der Detonation beträgt 3 mm. 
4. Die maximale Übertragungsweite in Luft beträgt bei 8 mm Strang

durchmesser nur I mm; beim Auftragen darf der Sprengstoffstrang 
daher nicht unterbrochen werden. 

5. Bei Spreugarbeilen in Sprengkammern sind die Sprengschwaden auf 
ungefahrliche Ko_!!zentrationen an toxischen Bestandteilen zu verdünnen. 

6. Der Betriebsdruck der Ladepistole ( Ausspritzpistole Nr. P 600) darf 
6 bar nicht überschreiten. 

7. Leere Kartuschen si nd nach den ftir Sprengstoffe geltenden Richtlinien 
zu vernichten. 

Berlin 45, den 18.4.1974 
D!!r PrJ sident der 

Bundesanst<.!ll fi.lr Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh 1 
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Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 854 vom I 0.4.1974 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Mischladegerät IRECO-K8 Nr. 1-889 

Name (Firma) undSitz 
des Antragstellers: 

Haniel Sprengtechnik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
41 Duisburg-Ruhrort 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einflihrers: 

Intermountain Research and Engineering Co., 
lnc. 3000 W 8600 So. Salt Lake City 
Utah/ USA 

Haniel Sprengtechnik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
41 Dtiisburg-Ruhrort 

Zulassungszeichen: BAM -ML - 04 

Aurlagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
1. Nicht für untertage. 
2. Mit dem Mischladegerät dürfen nur zugelassene Gesteinspreng

stoffe der Gruppen SA und SAK hergestellt und in Laderäu
me eingepumpt werden, die keine explosionsgefährlichen Be
standteile enthalten. 

3. Weitere Mischladegeräte gleichen Typs, die nach den gleichen 
als Bestandteil zum Zulassungsbescheid gehörigen Zeichnun
gen, Unterlagen und Angaben gebaut sind und in ihrem Aufbau 
und ihrer Funktionsweise mit diesem Gerät übereinstimmen, 
sind bei ihrem jeweils ersten Einsatz der Berggewerkschaftli
chen Versuchsstrecke und der Zulassungsbehörde zur Begut
achtung vorzustellen. 

Berlin-Dahlem, den I 0.4.1974 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 819 vom 11.2.1974 das nachfolgend bezeichnete Sprengzubehör 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
lassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Nichtschlagwettergesicherte elektrische 
Kondensatorzündmaschine 

ZEB/CA I 0/U I 

Wasagchemie Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung, 8 München 

Zünderwerke Ernst Brün, 4359 Sythen, 
Zweigniederlassung der Firma Wasagchemie 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
8 München 

BAM- ZM- 402 

Zum Zünden von höchstens zehn hinterein
andergeschalteten Brückzündern A bzw. 
einem Briickzünder U geeignet. 

Auflagen. Beschränkungen 
und Bedingungen : Nicht fiir Bergwerke mit Schlagwetter

oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 

Berlin-Dahlem. den 11.2.1974 
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Der Präsiuent uer 
Bunuesanstalt für Materialpriifung 

Im Auftrag 

Ltu. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 752 vom 23 . 8. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Sprengstoffladegerät Typ Malapertus 

Buderus'sche Eisenwerke 
633 Wetzlar 

Werk Wetzlar 
der Buderus'schen Eisenwerke 

Zulassungszeichen : BAM - L - 020 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Gerät zum Einblasen von ANC-Sprengstoff in geprillter, kri
stalliner oder gemischter Form. 
Der zum Einblasen des Sprengstoffes verwendete Luftdruck 
darf 6,4 bar nicht überschreiten. 
Der elektrische Widerstand des für das Laderohr oder für den 
Ladeschlauch verwendeten Materials darf höchstens 108 Ohm 
betragen. 

Berlin-Dahlem, den 23. 8. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGB!. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 856 vom 28.3.1974 das nachfolgend bezeichnete Sprengzubehör 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Nichtschlagwettergesichertes elektrisches 
Zündmaschinenprüfgerät 

ZEB/PCA 1 0/U 1 

Wasagchemie Gesellschaft mit beschränk· 
ter Haftung, 8 München 

Zünderwerke Ernst Brün, 4359 Sythen 
Zweigniederlassung der Firma Wasagchemie 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
8 München 

BAM- ZP - 206 

Zündmaschinen zu deren Prüfung 
das Gerät bestimmt ist : ZEB/CA 10/U I 

Auflagen, Beschränkungen und 
Bedingungen: Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter

oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 

Berlin-Dahlem, den 28.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April I 972 (BGBI. I S. 633) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 719 vom 10. 7. 1973 das nachfolgend be
zeichnete Sprengzubehör zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Sprengstoffladegerät Typ LG 70/1,27/3000 

Ahrens & Bode 
3338 Schöningen/Braunschweig 

Herstellungsstätte: Werk Ahrens & Bode 
3338 Schöningen/Braunschweig 

Zulassung,;zeichen: BAM- L- 018 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
I. Mit den genannten Sprengstoffladegeräten dürfen nur Sprengstoffe 

der Gruppe PAC in geprillter, kristalliner oder gemischt kristalliner/ 
geprillter Form eingeblasen werden, sofern in der Zulassung für den 
betreffenden Sprengstoff die lose Verwendung bezüglich des pneu
matischen Einblasens nicht eingeschränkt ist. 

2. Der Betriebsdruck für die genannten Sprengstoffladegeräte darf den 
Wert von 3,9 bar nicht überschreiten. 

3. Das verwendete Schlauchmaterial muß einen elektrischen Widerstand 
von weniger als 108 Ohm aufweisen. 

Berlin-Dahlem, den 10. 7. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 89 I vom 21. 6. 1974 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Rauchpulver, weif~ 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-J ürgen Diederichs KG 
2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 4 

2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 4 

Zulassungszeichen: BAM - PT 1 - 0057 

Auflage: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gebrauchsanweisung: 
In einem Streifen auf ein Blech, Ziegel oder ähnliches 
schütten und an einem Ende entzünden. 
Streifenbreite: 5 bis 10 cm, Streifenhöhe: l bis 3 cm, 
Streifenlänge: ca. 2m. 
Verboten ist die Abgabe an Personen unter 18 Jahren. 
Nur im Freien verwenden' 
Feuersicher, kühl und trocken aufbewahren' 

Berlin-Dahlem. den 21. 6. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 873 vom 12. 6. 1974 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflage: 

Magnesium-Starklichtfackel, weif~ 
- q, 35 x 645 mm-

Carl Flemming 
Pyrotechnische Fabrik 
2059 Hornbek/Krs. Hzgt. Lauenburg 

2059 Hornbek 

BAM- PT 1 - 0055 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gebrauchsanweisung: 
Schraubverschlui\ entfernen und die Zündschnur entzünden 
(bei Versagen der Zündschnur - nach 20 Sekunden - Zün
dung nach Entfernen der Pappscheibe mittels Sturmstreich
holz möglich). 
Brennende Fackel schräg halten. 
Vorsicht' Zink tropft ab. 

Berlin-Dahlem, den I 2. 6. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 397 vom 3.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Feuerwerkspulver 75 %ig (2-8mm) 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 001 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den I 5. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Jng. J. Zeh r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 399 vom 4.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver 75 %ig 
(1,5-2,5 mm) 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
711 I Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 002 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchflih
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendem mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 400 vom 4.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver 75 %ig 
(1,1-1,8 mm) 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM -PS- 003 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchflih
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendem mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den I 5. August 1974 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 399 vom 3.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Feuerwerkspulver 75 %ig 
(2-3 mm) 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 
BAM -PS- 002 

Auflagen und Bedingungen: 
Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendem mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 
Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 400 vom 4.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Feuerwerkspulver 75 %ig 
(0,5-1,2 mm) 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 003 

Auflagen und Bedingungen: 
Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 197 4 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchfi.ilirung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 400 vom 4.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Feuerwerkspulver 75 %ig 
(kleiner als 0,3 mm) 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM - PS- 003 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfiili
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränk~;ng den Verwwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15 . August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBL. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchfi.ilirung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 401 vom 21.3.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Jagdschwarzpulver Nr. 00 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzf urt 

BAM - PS- 004 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze und zum Flintenlaufbeschuß zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlern , den 15 . August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

_ ; 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vorn 25 . August 1969 (BGBI. I S. I 358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
25. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 400 vom 3.1.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Feuerwerkspulver 75 %ig 
(0,3-1,8 mm) 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
711 I Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 003 

Auflagen und Bedingungen: 
Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfiili
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlern, den. 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vorn 25 . August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchfi.ilirung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 401 vom 21.3.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen : 

Auflagen und Bedingungen: 

Jagdschwarzpulver Nr. 3 

Dynamit Nobel AG 
Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM - PS- 004 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den I 5. August 1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J . Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGB!. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 414 vom 5.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Raketenpulver 60 %ig ( 1-3 mm) 

Dynamit Nobel AG 
5 21 Troisdorf 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 009 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGB!. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGB!. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 416 vom 21.7.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Sternregenpulver schnell 
(0,5-1,2 mm) 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 010 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 1974 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGB!. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGB!. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 41 6 vom 21.7.197 2 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Sternregenpulver schnell 

Dynamit Nobel AG 
5 21 Troisdorf 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM-PS-010 

Auflagen und Bedingungen: 
Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entpsrechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 197 4 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGB!. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 416 vom 21.7.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Sternregenpulver schnell 
( <0,3 mm) 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Adolzfurt 
7111 Adolzfurt 

BAM- PS- 010 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25 . August I 969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 456 vom 11.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver WK 
(0,93-1 ,5 mm) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
338 I Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 012 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45 , den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April I 972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 457 vom 23.5.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen: 

Bezeichnung: Feuerwerkspulver mit Erle 
(1,68-2,5 mm) 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM-PS-013 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

_l_ 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 456 vom 11.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver WK 
(0,3-1,5 mm) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
338 I Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 012 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45 , den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 459 vom I 0.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Jagdpulver Erle FF 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 014 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd: Dir. u; Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBJ. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 459 vom I 0.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung 
zugzlassen. 

Bezeichnung: Jagdpulver Erle FFF 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 014 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

i 

' -- ------- ---- -- --------- -- -- ----- ----- -~- - --

Bekanntmachung derr Zulasiunll eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung die~es Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zull!ssungsbescheid 
Nr. 460 vom 11.4.1972 der n!lchfolgend bezeichnete pyrotechnische 
S11tz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firm!\) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

F\luerwerkspu!ver WK 60 %ig 
(0,7-1,5 mm) -

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 015 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchflih
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15 _ August 197 4 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof Dr.-lng. J. Ze h r 

1 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 460 vom 11.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Feuerwerkspulver WK 60 %ig 
(0,3-1,5 mm) 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers; 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 015 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
runll des Gesetzes über explosionligef!lhrliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr .-Ing. J. Z e h r 

Bekanmtmmchung dler ZuiaiSung eines pyrotechnischen Satzeli 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über expiosionsgl'\fährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fas~ung vom 
24. April1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 460 vom 11.4.1972 der nac:hfolgend bezeichnete pyrotechnische 
S!ltz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firmll) und Sitz 
des Herstellers: 

Herst!lllungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auf111gen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver WK 60 %ig 
(0,3-0,93 mm) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschr~nkter Haftung 
8 Miim:hen 

Wllrk Kunigunde 
331! I Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 015 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung ~ur Durchfüh
rung des Gesetzes ü!Jer explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung o:\es Verwendern mit<:yteihin. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materi~lprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof Dr.-lng. L Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 469 vom 11.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver WK 60 %ig 
(0,93-1,5 mm) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM -PS -015 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchflih
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 466 vom 6.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Z ulassur. gszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver mit Erle 
(0,3 - 0,7 mm) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 018 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 465 vom 11.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver Mehl FF (70 %ig) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 017 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 466 vom 7.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver Mehl Erle S 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 018 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend§ 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 466 vom 7.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver mit Erle 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 018 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 466 vom 7.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver mit Erle FFF 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM-PS-018 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45. den 15. August 197 4 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und §14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 466 vom 7.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver mit Erle FF 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 018 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 468 vom 12.4.1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Feuerwerkspulver WK (2-4 mm) 

Wasagchemie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8 München 

Werk Kunigunde 
3381 Dörnten-Kunigunde 

BAM- PS- 019 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil pyro
technischer Sätze zu verwenden. 

Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist diese Ein
schränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin 45, den 15. August 197 4 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffladegerätes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April 1972 (BGBL I 
S. 633) mit dem Zulassungsbescheid Nr. 742 vom 10.1.1974 erteile Zulassung 
des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Sprengstoffladegerätes DN 1().40/1 ,2/500 

Firma 
Ludwig Sehrader 
- Verfahrenstechnik -
4735 Enniger/Westfalen 

Herstellungsstätte: Werk Enniger/Westfalen 

Zulassungzeichen: BAM - L- 019 

wie folgt im Abschnitt "Bestimmungen flir die Verwendung" geändert. 
Der Wortlaut dieses Abschnittes wird durch den nachfolgenden ersetzt: 

I . Mit dem genannten Ladegerät dürfen ANC·Sprengstoffe in geprillter oder 
gemischt kristalliner/geprillter Form (höchstens 50 % kristalliner Anteil) 
sowie Sprengschlämme, die bei Fortlassen einer Umhüllung nicht formsta· 
bil sind, in Laderäume eingeblasen werden. 

2. Das genannte Ladegerät muß vor Beginn der Ladearbeit geerdet werden. 

3. Der Betriebsdruck fur das genannte Ladegerät darf bei Sprengschlämmen den 
Wert I 0 bar und bei ANC-Sprengstoffen den Wert 6,4 bar nicht überschreiten. 

4. Das geannte Ladegerät darf auch auf einem Fahrzeug montiert werden; da· 
bei ist das Ladegerät gegen Verschiebung zu sichern. 

5. Für das auf einem Fahrzeug montierte Ladegerät gilt, daß das Ladegerät so 
weit wie möglichvom Fahrzeugantrieb und von den elektrischen Einrichtun
gen des Fahrzeugs entfernt anzuordnen ist. 

6. Der zum Laden verwendete Ladeschlauch darf nicht aus mehreren Teilen 
zusammengekuppelt werden. 

7. Das verwendete Schlauchmaterial muß im Falle des Einblasons von ANC
Sprengstoffen einen elektrischen Widerstand von weniger als I oB Ohm auf
weisen. 

Berlin45, den 11.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358)•und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) mit dem ~lassungsbescheid 
Nr. 761 vom 9.10.1973 erteilte Zulassung der Hohlladung Single
Point-Entry 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Herstellungsstätte: 

Preussag Aktiengesellschaft 
3 Hannover 

Werk Fort Worth 
der Firma Gearhart .()wen Industries, 
lnc., 
Fort Worth, Texas/USA 

Zulassungszeichen: BAM- SZ - 016 

wird wie folgt geändert : 
Die Eintragung unter " Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
wird ersetzt durch die Eintragung: 

"Nur zum Perforieren von Verrohrungen in Tiefbohrungen" 

Berlin 45, den 18.4. I 974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 506 vom 18. 7. 1972 erteilte Zulassung .des brisanten Gestein
sprengstoffes (schwach kapselempfindlicher Sprengschlamm) 
Dynagel P I 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Würgendorf der 
Firma Dynamit Nobel AG 
Troisdorf 

BAM- SA- 007 

Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" wird der 
Satz: 
"Mindestbohrlochdurchmesser 75 mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerschnittes" 
gestrichen und ersetzt durch : 
"Mindestbohrlochdurchmesser 65 mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerschnittes". 

Die übrigen Angaben und Anforderungen des Zulassungsbescheides 
Nr. 506 gelten vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 18. 6. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung einer . 
schlagwettergesicherten Zündmaschine für Brückenzünder U 

Die auf Grund von Länderverordnungen vor lokrafttreten des Geset
zes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 25 . August 1969 (BGBI. I 
S. 1358) erteilte, gemäß§ 37 Abs. I dieses Gesetzes fortgeltende und 
in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25. April 1972 be
kanntgemachte Zulassung der Zündmaschine ZEB/CU 30 K 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Zünderwerke Ernst Brün 
Zweigniederlassung der 
Firma Wasagchemie GmbH 
8 München 

Zünderwerke Ernst Brün 
Zweigniederlassung der 
Firma Wasagchemie GmbH 
8 München 

Zulassungszeichen : ZM 602 

wird durch folgende zusätzliche Auflagen ergänzt : 
I. Die Zündmaschine ZEB/CU 30 K der Zünderwerke Ernst 

Brün, Zweigniederlassung der Firma Wasagchemie GmbH, 
8 München, darf nur vertrieben, anderen überlassen und ver
wendet werden, wenn zur Gewährleistung einer Entriegelung 
des Rastrelais - auch bei Betätigung im Kurzschluß - im 
Zündkreis der Maschine ein Widerstand von 20 Ohm, ent
sprechend den Zeichnungen 33000 I /1 vom 12. 12. 1972 und 
300000/1 vom I I. I 2. 1972 eingebaut ist oder alternativ ein 
Widerstand von 5 Ohm/ ! Watt an die Klemmen 4 und 6 ange
schlossen wird. 

2. Die bereits bei den Verwendern befindlichen Zündmaschinen 
sind bis zum 31. 12. 1974 entsprechend umzubauen. 

Die vorstehenden Auflagen ersetzen die mit dem 2. Nachtrag vom 
14. 2. 1973 zur Zulassung der Zündmaschine ZEB/CU 30 K zusätz
lich erteilte Auflage. 

Berlin 45, den 29. 3. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat . K.-H . S w a r t 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung 
einer schlagwettergesicherten Zündmaschine für Brückenzünder U 

Die auf Grund von Länderverordnungen vor Inkraftreten des Ge
setzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. August 1969 
(BGBL I S. 1358) erteilte, gemäß § 37 Abs. 1 dieses Gesetzes 
for tgeltende und in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 78 vom 
25. Aprill972 bekanntgemachte Zulassung der Zündmaschine 
ZEB/CU lOK 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: Zünderwerke Ernst Brün Zweignieder

lassung der Wasagchemie Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, 8 München 

Herstellungsstätte: Zünderwerke Ernst Brün Zweignieder
lassung der Wasagchemie Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, 8 München 

Zulassungszeichen: ZM 601 

wird durch folgende zusätzliche Auflage ergänzt: 
1. Die Zündmaschine ZEB/CU lOK der Zünderwerke Ernst Brün 

Sythen, Zweigniederlassung der Firma Wasagchemie Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, 8 München, darf nur vertrieben, an 
andere überlassen und verwendet werden, wenn zur Gewährlei
stung einer Entriegelung des Rastrelais - auch bei Betätigung im 
Kurzschluß - im Zündkreis der Maschine ein Widerstand von 
20 Ohm entsprechend den Zeichnungen 300004/3 vom 18.12.1972 
und 300001/2 vom 18.12.1972 eingebaut ist oder alternativ ein l 
Widerstand vom 5 Ohm / 1 Watt an die Klemmen 4 und 6 des 
Relais angeschlossen wird. 

2. Die bereits bei den Verwendern befmdlichen Zündmaschinen 
sind bis zum 31.12.1974 entsprechend umzubauen. 

Die vorstehenden Auflagen ersetzen die mit dem 2. Nachtrag vom 
14.2.1973 zur Zulassung der Zündmaschine ZEB/CU lOK zusätz
lich erteilte Auflage. 

Berlin 45, den 29.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung 
einer schlagwettergesicherten Zündmaschine für Brückenzünder U 

Die auf Grund von Länderverordnungen vor Inkrafttreten des Ge
setzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. August 1969 
(BGBL I S. 1358) erteilte, gemäß§ 37 Abs. 1 dieses Gesetzes fort
geltende und in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25. 
April 1972 bekanntgemachte Zulassung der Zündmaschine 
ZEB/CU 50K 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zünderwerke Ernst Brün Zweignieder
lassung der Firma Wasagchemie Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, 
8 München 

Zünderwerke Ernst Brün Sythen, Zweig
niederlassung der Firma Wasagchemie 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
8 München 

Zulassungszeichen: ZM 603 

wird durch folgende zusätzliche Auflage ergänzt: 
1. Die Zündmaschine ZEB/CU 50 K der Zünderwerke Ernst Brün 

Sythen, Zweigniederlassung der Firma Wasagchemie Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, 8 München, darf nur vertrieben, ande
ren überlassen und verwendet werden, wenn zur Gewährleistung 
einer Entriegelung des Rastrelais - auch bei Betätigung im Kurz
schluß - im Zündkreis der Maschine ein Widerstand von 20 Ohm 
entsprechend den Zeichnungen 370001/1 vom 12.12.1972 und 
370000/1 vom 11.12.1972 eingebaut ist oder alternativ ein Wi
derstand von 5 Ohm/1 Watt an die Klemmen 4 und 6 des Relais 
angeschlossen wird. 

2. Die bereits bei den Verwendern befindlichen Zündmaschinen sind 
bis zum 31.12.1974 entsprechend umzubauen. 

Die vorstehenden Auflagen ersetzen die mitdem 2. Nachtrag vom 
14.2.1973 zur Zulassung der Zündmaschine ZEB/CU 50 K zusätzlich 
erteilten Auflagen. 

Berlin 45, den 29.3.1974 Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

------------------ ------------- ------- - ------ -~-- - ------------------- -- ---------------· 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung 
einer schlagwettergesicherten Zündmaschine für Brückenzünder U 

Die auf Grund von Länderverordnungen vor Inkrafttreten des Ge
setzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. August 1969 
(BGBL I S. 1358) erteilte, gemäß § 37 Abs. 1 dieses Gesetzes fort
geltende und in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 78 vom 
25. April 1972 bekanntgemachte Zulassung der Zündmaschine 
ZEB/CU 80K 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: Zünderwerke Ernst Brün, Zweignieder

lassung der Firma Wasagchemie Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, 
8 München 

Herstellungsstätte: Zünderwerke Ernst Brün, Sythen, der 
Firma Wasagchemie Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, 8 München 

Zulassungszeichen: ZM 604 

wird durch folgende zusätzliche Auflagen ergänzt: 
I. Die Zündmaschine ZEB/CU 80 K der Zünderwerke Ernst Brün, 

Sythen, Zweigniederlassung der Firma Wasagchemie Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, 8 München, darf nur vertrieben, ande
ren überlassen und verwendet werden, wenn zur Gewährleistung 
einer Entriegelung des Rastrelais - auch bei Betätigung im Kurz
schluß - im Zündkreis der Maschine ein Widerstand von 20 Ohm 
entsprechend den Zeichnungen 390001/2 vom 7.9.1972 und 
390000/2 vom 11.9.1972 eingebaut ist oder alternativ ein Wider
stand von 5 Ohm/! Watt an die Klemmen 4 und 6 des Relais an
geschlossen wird. 

2. Die bereits bei den Verwendern befindlichen Zündmaschinen sind 
bis zum 31.12.1974 entsprechend umzubauen. 

Die vorstehenden Auflagen ersetzen die mit dem 2. Nachtrag vom 
16.11.1972 zur Zulassung der Zündmaschine ZEB/CU 80 K zusätzlich 
erteilte Auflage. 

Berlin 45, den 29.3.1974 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Die auf Grund von Länderverordnungen vor Inkrafttreten des Ge
setzes über explosionsgeüihrliche Stoffe vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1358) erteilte, gemäß§ 37 Abs. I dieses Gesetzes fort
geltende und in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 78 vom 
25. April 1972 bekanntgemachte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Gesteinsprengstoffes "Nidin 33" 

Chemolimpex 
Budapest/Ungarn 

Eszakmagyarorsza'gi Vegyimüvek 
Miskolc/Ungam 

GN 19 

Anstelle der Firma Contineutale Erz-Gesellschaft mbH, 4 Düssel
dorf I, Berliner Allee 29, wird nunmehr als Einführer die Firma 
Dr. Bouteiller Fluor-Chemie, 41 Duisburg, Geibelstr. 54, benannt. 

Berlin 45, den 26. II. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 710 vom 25. 6. 197 3 erteilte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Gesteinsprengstoffes "Sytamon" 

Wasagchemie GmbH 
8 München 

Werk Sythen 
der Firma Wasagchemie GmbH 
8 München 

BAM - PA- 020 

Unter " Bestimmungen für die Verwendung" wird die Angabe " Pa
tronenmindestdurchmesser 65 mm" ersetzt durch " Patronenmin
destdurchmesser 50 mm". 

Berlin45 , den 13. II. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. 1. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vpm 25 . August 1969 (BGBL I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchfl.ihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBL I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 309 vom 16.7.1971 erteilte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wie folgt geändert: 

Gesteinsprengstoffes Avanex 

Allgemeine Vertriebsgesellschaft für 
Auslandssprengmittel mbH, Krefeld 

Werk Podjetje "Kamnik", 
Kamnik/1ugoslawien der Firma Rudex, 
Belgrad 

BAM- PAC- 018 

Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" wird der 
Satz: 
"Mindestdurchmesser bei voller Erfüllung des Bohrlochquer
schnitts 76 mm " gestrichen und ersetzt durch: 
"Mindestbohrlochdurchmesser 65 mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerchnitts." 

Berlin 45, den 28.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25 . August 1969 (BG BI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 308 vom 13.7.1971 erteilte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wie folgt geändert : 

Gesteinsprengstoffes Avanal 

Allgemeine Vertriebsgesellschaft für 
Auslandssprengmittel mbH, Krefeld 

Werk Podjetje "Kamnik", 
Kamnik/ Jugoslawien 
der Firma Rudex, Belgrad 

BAM-PAC-01 7 

Im Abschnitt " Bestimmungen für die Verwendung" wird der 
Satz: 
"Mindestdurchmesser bei voller Erfüllung des Bohrlochquer
schnitts 76 mm" gestrichen und ersetzt durch: 
" Mindestbohrlochdurchmesser 65 mm bei voller Ausfüllung 
des Bohrlochquerschnitts" . 

Berlin 45, den 28.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fl.ir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. 1. Z e h r 

Bekanntmachnung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Die auf Grund von Länderverordnungen vor lnkraftreten des Ge
setzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. August 1969 
(BGBI. I S. 1358) erteilte, gemäß§ 37 Abs. 1 dieses Gesetzes fort
geltende und in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 78 vom 
25. Aprill972 bekanntgemachte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Gesteinsprengstoffes "Paxit 3" 

Chemolimpex, Budapest/Ungarn 

Nitroke'mia Ipartelepek, 
Füzfögyartelep/Ungarn 

PN 12 

Anstelle der Firma Continentale Erz-Gesellschaft m.b.H., 
4 Düsseldorf l , Berliner Allee 29, wird nunmehr als Einführer 
die Firma Dr. Bouteiller Fluor-Chemie, 41 Duisburg, Geibelstr. 54, 
benannt. 

Berlin 45, den 27. 11.1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
25. August I 969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April I 972 (BGBI. I 
S. 633) mit dem Zulassungsbescheid Nr. 568 vom 6. I 1.1972 erteilte Zulas
sung des Gesteinsprengstoffes 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

"Hablastit 80/IP" 

Haniel Sprengtechnik Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, 
41 Duisburg-Ruhrort 

Mischladegeräte Typ Ireco-K8 der Firma 
Haniel Sprengtechnik Gesellschaft. mit 
beschränkter Haftung, 41 Duisburg-Ruhrort 

BAM - SAK - 003 

Die Eintragungen unter "Bestimmungen ftir die Verwendung" werden durch 
die folgenden Eintragungen erweitert: 

4. Patronenmindestdurchmesser 22 mm ftir Ladesäulen bis zu I ,5 m Länge 
bei Knäppersprengungen. 

5. Patronen mit einem Durchmesser von 25 mm bzw. 30 mm dürfen mit zuge
lassenen Sprengstoffladegeräten in Laderäume eingebracht werden. 

Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung beim pneumatischen Einblasen: 

I. Es muß durch geeignete Maßnahmen- leitflihiges Laderohr oder Schlauch 
bzw. leitfahiger Ladebock - sichergestellt sein, daß möglicherweise am 
Sprengstoffladegerät während des Ladevorganges auftretende elektrosta
tische Aufladungen abgeleitet werden. 

2. Elektrische Zünder oder mit elektrischen Zündern versehene, fertiggemachte 
Schlagpatronen sind während des Ladevorganges vom Sprengstoffladegerät 
fernzuhalten. 

3. Schlagpatronen (Patronen mit Sprengkapseln oder elektrischen Spreng
zündern) dürfen erst in den Laderaum (das Bohrloch) eingebracht werden, 
wenn der pneumatische Ladevorgang beeendet ist. 

Schlagpatronen oder nachzuladende Patronen dürfen nur von Hand mit 
einem Ladestock eingebracht werden. 

4. Die in den jeweils geltenden Zulassungsbescheiden ftir die verwendeten 
Sprengstoffeladegeräte festgelegten "Einschränkungen des Verwendungs
bereiches", "Bestimmungen für die Verwendung" sowie "Auflagen" und 
"Bedingungen" sind zu beachten. 

5. Unregelmäßigkeiten beim pneumatischen Einbringen des Sprengstoffs 
sind der Zulassungsbehörde anzuzeigen. Der Präsident der 

Berlin 45, den 20.3. I 974 Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pneumatischen Ladegerätes 

1 Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGB!. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
391 vom 21.1.1972 erteilte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

pneumatischen Ladegerätes 
für ANC-Sprengstoffe HIN I 

Ludwig Sehrader 
4 735 Enniger/Westfalen 

WerkEnniger/Westfalen 

BAM- L- 008 

Die Angaben unter "Name und Sitz des Herstellers" und "Her
stellungsstätte" sind durch folgenden Text zu ergänzen: 

für die Geräte hergestellt seit dem 1.2.1972 
Ludwig Sehrader 
4735 Enniger/Westfalen 

Berlin 45, den 14.3.1974 

186 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

_i_ 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pneumatischen Ladegerätes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGB!. I.S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) init dem Zulassungsbescheid Nr. 
419 vom 20.1.1972 erteilte Zulassung des 

"'ame (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstelllungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

pneumatischen Ladegerätes für 
ANC-Sprengstoffe HIN 2 

Ludwig Sehrader 
4735 Enniger/Westfalen 

WerkEnniger/Westfalen 

BAM -L-011 

Die Angaben unter "Name und Sitz des Herstellers" und "Herstel
lungsstätte" sind durch folgenden Text zu ergänzen: 

für die Geräte hergestellt seit dem 1.2.1972 
Ludwig Sehrader 
4735 Enniger/Westfalen 

Berlin45, den 14.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fUr Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w ar I 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pneumatischen Ladegerätes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgeHihrliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
392 vom 20.1.1972 erteilte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

pneumatischen Ladegerätes für 
ANC-Sprengstoffe HIN I 

Ludwig Sehrader 
4735 Enniger/Westfalen 

WerkEnniger/Westfalen 

BAM- L- 009 

Die Angaben unter "Name und Sitz des Herstellers" und "Herstel
lungsstätte" sind durch folgenden Text zu ergänzen: 

für die Geräte hergestellt seit dem I. 2.1972 
Ludwig Sehrader 
4 7 3 5 Enniger /Westfalen 

Berlin 45, den 14.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt· ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pneumatischen Ladegerätes 

Die auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vorn 24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 393 vorn 21.1.1972 erteilte Zulassung des 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herste111ungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

pneumatischen Ladegerätes für 
ANC-Sprengstoffe HIN 2 

Ludwig Sehrader 
4735 Enniger/Westfalen 

WerkEnniger/Westfalen 

BAM- L- 010 

Die Angaben unter "Name und Sitz des Herstellers" und Herstel-
lungsstätte" sind durch folgenden Text zu ergänzen: " 

für die Geräte hergestellt seit dem 1.2.1972 
Ludwig Sehrader 
4735 Enniger/Westfalen 

Berlin45, den 14.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Handrakete mit Leuchtkugel 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog-H. Nicolaus 
56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

BAM - P II - 0195 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Stern-Rakete, Kai. a 

geändert. 

Berlin-Dahlern, den 5.2.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Ze h r 

I · ·-· - -~~ -~ ~ 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Handrakete mit Knall 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog-H. Nicolaus 
56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

BAM - P II- 0178 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Knall-Rakete, Kai. a 

geändert. 

Berlin-Dahlern, den 5. 2.197 4 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Ver
wendung zugealssenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen 
Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Nico-Handrakete mit Knall 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

BAM - P II - 0206 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Knall-Rakete, Kai. A. 

geändert. 

Berlin-Dahlern, den 31.1.197 4 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. 1. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Nico-Spielrakete 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

BAM - P li - 0211 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Piccolo-Rakete 

Berlin-Dahlem, den 31.1.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr .-lng. J. z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 40 vom 14. 8. 1970 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten py
rotechnischen Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Phantom-Sirene (Handsirene) 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
5208 Eitorf/Sieg 

5208 Eitorf/Sieg 

BAM- Pli- 0264 

wird die Herstellungsstätte in: 

geändert. 

23 Kiel-Pries 
Uhlenhorster Weg 55 

Berlin-Dahlem, den 28. 2. 1972 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Nico-Handrakete mit Leuchtkugel 

Nico-Pyortechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

BAM - P II - 0236 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Stern-Rakete, Kai. A 
geändert. 

Berlin-Dahlem, den 31.1.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z ehr 

i 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Ver
wendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen 
Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Schwärmer, mittel 

Dynamit Nobel AG 
WerkDep~ag 

7121 Cleebronn 

7121 Cleebronn 
BAM- P II- 0313 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in 

Schwärmer, groß 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 21.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen 
Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Schwärmer, klein 

Dynamit Nobel AG 
Werk Depyfag 
7121 Cleebronn 

7121 Cleebronn 

BAM - P II - 0322 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Schwärmer, mittel 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 21.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nadltrases 
zur Zulassung eines pyrotechni!chen GesellStandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Überf.asaen an andere tmd zur Verwen
dung zugelasi!enen, nachfolgend bezeichneten· py10tedmischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Vetsltz-Rakete 

Pyro-Chenrie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
5208 Eitorf/Sieg 

5208 Eitorf/Sieg 

BAM - ·p II - 0353 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Taifun-Rakete 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 25.1.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Versatz-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
5208 Eitorf/Sieg 

5208 Eitorf/Sieg 

BAM - P I! - 0348 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Meteor-Rakete 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 25.1.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechn~hen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

Herstellungsstätte: 6719 Göllheim 

Zulassungszeichen: BAM- PI!- 047S 

wird mit dem I. Nachtrag vom II. 9. 1973 die Ausführungsform 
geändert. Hierdurch wird die ursprüngliche Ausführungsform 
ungültig. 

Berlin-Dahlem, den I I. 9. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof Dr. rer. nat. K.-H. S war l 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Versatz-Rakete 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: Pyrotechnische Fabrik 

F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

Herstellungsstätte: 6 71 9 Göllheim 

Zulassungszeichen: BAM- P Il- 0176 

wird mit Nachtrag vom 10. 9. 1973 die Ausführungsform geändert. 
Hierdurch wird die ursprungliehe Ausführungsform ungültig. 

Berlin-Dahlem, den 10. 9. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialpiiifung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 142 vom 8. I 0. 1971 zum Vertrieb, zum Überiassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten py
rote;;hnischen Gegenstand: 

Spez. Lichternieher mit drei Brändem 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: Pyrotechnische Fabriken 

Hans Moog - H. Nicolaus 
56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel!. 

Herstellungsstätte: 56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

Zulassungszeichen: BAM - P III - 0003 

wird der Hinweis für die Verwendung wie folgt geändert: 
Gegenstand mit den Zündenden der Bränder nach oben 
ca. 3 m über dem Erdboden an einen Pfahl nageln. 
Zündleitung vom Gegenstand lösen, herunterziehen und 
locker am Pfahl befestigen. 
Schutzkappe abziehen, die freiwerdende Zündschnur am 
äußersten Ende entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem, den 29. II. 1972 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z ehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 379 vom 4.11.1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyro
technischen Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

China Kracher, groß 

Yuen Loong Hong 
Firecracker Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog-H. Nicolaus 
56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel!· 

BAM- P II- 0956 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

China Böller A 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 24.1.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialpiiifung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z eh r 

~- ----- ----- - ----------------- -- --- --- ---
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 305 vom 22. 7. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Rauchsignal, Artikel-Nr. 320 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PT 1 - 0024 

wird der Firmenname des Herstellers: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialpiiifung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 575 vom 6. 12. 1972 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Leinenrakete 250 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PT"- 0001 

wi~d der Firmenname des Herstellers: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 354 vom 17. 9. I 971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten py
rotechnischen Gegenstand: 

Frosch, mittel 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: China National Tea & Native Produce 

Import & Export Corporation 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Hunan Provincial Branch 
Kwangchow, VR China 

Kwangchow, VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
5208 Eitorf/Sieg 

Zulassungszeichen: BAM - PI! - 0923 

wird der Name (Firma) und Sitz des Herstellers in: 

Yuen Loong Hang 
184- 192 Queen's Road, C. 
Hongkong 

und die Herstellungsstätte in: 

geändert. 

184- 192 Queen's Road, C. 
Hongkong 

Berlin-Dahlem, den 4. 9. 1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Ze h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 187 vom 22. 2. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Fallschirmsignalrakete, rot 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PT2 - 0002 

wird der Firmenname des Herstellers: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem. den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 257 vom I. Juni 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten py
rotechnischen Gegenstand: 

Frosch, grol~ 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: China National Tea & Native Produce 

Import & Export Corporation 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Hunan Provincial Branch 
Canton Sub-Office 
144, 623 Road 
Canton/VR China 

144, 623 Road 
Canton/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
5208 Eitorf/Sieg 

Zulassungszeichen: BAM- PI! - 0889 

wird der Name (Firma) und Sitz des Herstellers in: 

Yuen Loong Hang 
184 - I 92 Queen's Road, C 
Hongkong 

und die Herstellungsstätte in: 

geändert. 

184 - 192 Queen's Road, C 
Hongkong 

Berlin-Dahlem, den 4. 9. 1972 Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. I 358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
'Jr. 76 vom 5.10.1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 

Champagne Party-Knaller 

Nankai Thusho Co. Ltd. 
Tokyo Building 
Osaka 
Japan 

Tokyo Building 
Osaka 
Japan 

des Einführers: Exportvertrieb Pyrotechnik 
Kurt Hanke KG 
2 Harnburg 28 
Brandshafer Deich 23 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0495 

wird der Name (Firma) und Sitz des Herstellers in: 

geändert. 

Kaneko Co. Ltd. 
Higashida 
Kobe 
Japan 

Berlin-Dahlem, den 22.3.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Ze h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 440 vom 9.3.1972 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Rauchbüchse, weißer Rauch 

Fischer-Feuerwerke 
745 Hechingen 

745 Hechingen 

BAM- PTJ - 0030 
wird der Name (Firma) und Sitz des Herstellers in: 

Pulverfischer 
Fischer-Feuerwerke KG 
Pyrotechnische Fabrik 
745 Hechingen 
Lindichstr. 20-22 

und die Herstdlungsstätte in: 

geändert. 

745 Hechingen 
Lindichstr. 20-22 

Berlin-Dahlem, den 13. Februar 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für M:,terialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 107 vom 10.11.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyro
technischen Gegenstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassunsgszeichen: 

Super-Kanonenschlag 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 
285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

BAM - P II - 0742 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Kubischer Kanonenschlag, groß 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 28.1.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z e h r 

Bekanntmachung eines 2. Nachtra~ zu der 
ZulaS!Ung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchfiihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem 2. Nachtrag vom 
20. 8. 1973 zur Zulassung das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung mit 
folgender Erweiterung zugelassen. 

Bez.eichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Zeichen der 
Herstellungsstätte: 

Verwendungszweck: 

nsws druck- und wärmebeständiger 
Sprengmomentzünder mit der 
Kurzbezeichnung T/M/0/T 27 DW 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 

ZEMA 2 

0 
Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr. 
Nur für Sprengungen in Explorationsbohr
löchern. 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Eine Verkürzung der Zünderdrähte auf weniger als 0,5 m 
ist unzulässig. 

Berlin-Dahlem, den 20. 8. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H . S w a r t 



Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt fi. Materialprüfung (BAMI vom 1. September 1964 

(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirt· 
schaft fördern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im 
Lande Berlin nach§ 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

( 1) Die Bundesanstalt hat die Aufgaba, Werkstoff- und Materialforschung ent· 
sprechend ihrer Z~~Jeckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
die chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln . 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit 
soll auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebie· 
te beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundes· 
anstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu 
machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

( 1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgeben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder 
im Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Gren
zen ihrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtun
gen der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzun· 
gen der§§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach 
ihrer Auffassung keine wissenschaftiich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt 
oder deren Ergabnisse weder volkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Un
faHv9rhütung von Belang sind. 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben, hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bun· 
desminister für Winschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der 
Bundesministerien,dem Deutschen Normenausschuß (DNA}, der internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, internationalen oder supra
nationalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung 
sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und ln· 
stituten, den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Material
prüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berl in 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer 
Gebührenordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf. 

§ 12 I nkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß 
vom 20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 
1954 S. 367) und d ie zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 
1956 (Bundesanzeiger Nr . 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI 1956 S. 114) und 
vom 6. November 1962 (Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, 
BWM Bl 1962 S. 241) außar Kraft. 

Bonn, den 1. Septembar 1964 
z 4-44 02 19-

Der Bundesminister tur Wirtschaft Schmücker 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetzl vom 25. August 1969 

(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil I, S. 1358) 

§ 28 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

( 1) Die Bund€sanstait für Materialprüfung ist eine bunde!iunmittelbare, nicht 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. im Geschäftsbe;eich des Bundesmi· 
ni'iters f ür Wi~ts:chaft ; sie ist ein~ Buodesoberbehörde . 

§ 29 Aufgaben dor Bundesanstalt für Materialprüfung 

Dor Bundesanstalt für Materialprüfung obliegt die Durchführung und Auswertung 
physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen. Sie 
ist zuständig 
1. für die Entgegennahme cler Anzeigen und Stattproben nach § 1 Abs. 4 Satz 1 

und die Anordnung<;n nach § 1 Abs. 4 Satz 3 und 4, 
2 . für die Zulassung von explosionsgefähr l ichen Stoffen und Sprangzubehör 

nach§ 4 Abs. 1 bis 4 . 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sinrl gewahrt. Das vorstehende 
Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bon n, den 25. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers Brandt 

Für den Bundesminister für Wirtschaft 
Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße (ADRI vom 18. August 1969 

(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel 1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland un· 
terzeichneten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließ· 
lieh der Anlagen in ihrer am 29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. 
Das Übereinkommen wird nachstehend, die Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

( 1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von Ver
packungen und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Hainemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

Waffengesetz (WaffGi vom 19. September 1972 

(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1972, Teil I, S. 1797) 

§ 23 Zulassung von Raketenmunition und 
Geschossen mit pyrotechnischer Wirkung 

(1) Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechnischer Wirkung dürfen nur 
eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbs
mäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenhei t , Zusammensetzung und 
Bezeichnung nach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen sind. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers 

odf!r D~iner bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition oder die Geschosse den Anforderungen an die Zusammen

setzung, Beschaffenheit, Maße, den höchstzulässigen normalen oder über
höhten Gebrauchsgasdruck und die Bezeichnung (§ 36 Abs. 1) nicht ent· 
sprechen, 

3. soweit die Munition oder die Geschosse in ihrer WirkungWJeise, Brauchbar-
keit und Beständigkeit dem jeweiligen Stand der Technik nicht entsprechen . 

(3} Absatz 1 ist nicht anzuvvenden auf Raketenmunition und Geschosse mit PY· 
rotechnischer Wirkung, die für die Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz, die Bun
deszollverwaltung oder die Polizeien der Länder hergestellt und ihnen überlassen 
werden. 

(4} Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von 
dem Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Inter
essen nicht entgegenstehen. insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Ge
genstände zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden . 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 19. September 1972 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bundesrates Heinz Kühn 

Der Bundeskanzler Brandt 

Der Bundesminister des lnnern Genscher 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen Schmidt 



Flammenerscheinung an der Berstscheibenöffnung der Versuchsrohrleitung NW 300 
bei einem detonativen Acetylenzerfall 
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